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X-1556             
GVV Bönnigheim 

Fortschreibung Flächennutzungsplan  

 

Behandlung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB      
  
Öffentliche Auslegung des Flächennutzungsplan-Vorentwurfs: 22.06.2018 – 20.07.2018 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf: mit Schreiben vom  27.02.2017 bis 30.04.2017 

19.10.2020 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange: 
 
 

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

1.  Verband Region Stutt-

gart 

10.05.2017 Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands 
Bönnigheim, Fortschreibung des FNP 2018 — 2035 — 
Vorentwurf 
Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB — Frühzeitige 
Beteiligung 

 

   I. Sachvortrag  

   Der GVV Bönnigheim hat dem Verband Region Stuttgart 
den Vorentwurf zur Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans des GVV Bönnigheim mit den Gemeinden Bönnig-
heim, Erligheim und Kirchheim am Neckar mit dem Ziel-
jahr 2035 im frühzeitigen Beteiligungsverfahren vorgelegt 
und um Stellungnahme gebeten. 

 

   Der derzeit gültige Flächennutzungsplan wurde im Jahr 
2004 rechtskräftig. Mit der Fortschreibung soll der FNP an 
die aktuellen Anforderungen hinsichtlich der Flächenbe-
darfe wie auch Umweltbelange angepasst werden. 

 

   Vorgespräche mit dem Verband Region Stuttgart zur 
Fortschreibung des FNP fanden im Jahr 2014 statt, in 
denen erste Rahmenbedingungen für Gewerbegebietser-
weiterungen und bedarfsgerechte Wohnbauflächenent-
wicklung diskutiert wurden. 

 

   II. Flächenbedarf  

   Im vorliegenden Vorentwurf wird der Wohnbauflächen- 
wie auch der Gewerbeflächenbedarf ausgehend vom Jahr 
2014 bis zum Jahr 2035 anhand der Orientierungswerte 
des Regionalplans ermittelt. Eine Bedarfsbegründung soll 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

Aufgrund der vorangeschrittenen Bearbeitungsdauer wird 
der Bedarf im weiteren Verfahren ausgehend vom Jahr 
2017 ermittelt.  

     
K M B 
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   Der Vorentwurf stellt darüber auch Flächen zur Freizeit-
nutzungen (Camping) dar. Damit sollen im laufenden 
Verfahren bei den Trägern öffentlicher Belange Informati-
onen zu Aspekten der Standorteignung eingeholt werden, 
um eine abschließende Auswahl treffen zu können. Im 
Laufe des Verfahrens soll der Umfang der Flächenaus-
weisungen auf den tatsächlichen Wohnbau- und Gewer-
beflächenbedarf reduziert werden. 

 

   1. Wohnbauflächen  

   1.1 Bedarfsberechnung des GVV  

 noch VRS  Der GVV ermittelt den Wohnbauflächenbedarf ausgehend 
vom Jahr 2014 bis zum Zieljahr 2035 auf Grundlage der 
Orientierungswerte des Regionalplans. Als Belegungs-
dichte werden die jeweiligen Mittelwerte der Gemeinden 
herangezogen. Daraus ergibt sich ein Wohnbauflächen-
bedarf von 16,3 ha im gesamten GVV. 
Hiervon zieht der GVV Potenziale in Baulücken sowie 
Potenziale in Bereichen ab, die sich in Umsetzung befin-
den. Die Gemeinden des GVV verfügen über 10,1 ha 
Wohnbaupotenziale in Baulücken. Es wird davon ausge-
gangen, dass hiervon 50 % bis zum Jahr 2035 aktiviert 
werden können. Dies entspricht etwa 5,1 ha. Weitere 4,1 
ha wurden in Baulücken in Mischgebieten ermittelt. In 
Mischgebieten wird davon ausgegangen, dass 50 % der 
Fläche für Wohnzwecke genutzt werden. Bis zum Jahr 
2035 sollen hier ebenfalls 50 % zu Wohnbauzwecken 
mobilisiert werden können. Dies entspricht etwa 1 ha 
Wohnbaufläche. 
Die Flächen, die derzeit auf der Grundlage rechtskräftiger 
Bebauungspläne entwickelt werden, werden zu 100 % in 
Abzug gebracht. Im GVV sind dies insgesamt 3,8 ha 
Wohnbaufläche. 
Verbleibende Flächenpotenziale des rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplans (Flächenreserven) werden in dieser 
Berechnung nicht weiter berücksichtigt. 

 
Aufgrund der neuen Vorgehensweise zur Bedarfsermitt-
lung stellt sich mittlerweile ein deutlich größerer Bedarf an 
neuen Wohn- und Gewerbebauflächen dar. Im Entwurf 
werden Flächen gemäß diesem neu ermittelten Bedarf 
ausgewiesen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs wurde im 
weiteren Verfahren nochmals überarbeitet.  
Die entsprechenden Ergebnisse sind Kapitel D3 der Be-
gründung zu entnehmen.  

   Damit ergibt sich nach Angaben des GVV folgender rech-
nerischer Bedarf: 
· Bönnigheim: 5,5 ha 
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· Erligheim: -1,1 ha 
· Kirchheim a.N: 2,0 ha 

 
Siehe oben.  

   1.2 Regionalplanerische Wertung  

   Der GVV setzt als Ausgangsjahr seiner Bedarfsberech-
nung das Jahr 2014. Nimmt man die aktuell verfügbaren 
Zahlen aus dem Jahr 2015 sowie die durchschnittliche 
Belegungsdichte in der Region Stuttgart von 2,15 EW/WE 
zur Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs, so würde 
sich ein Wohnbauflächenbedarf von knapp 15 ha für die 
Gemeinden des GVV ergeben. Der GVV hat einen Bedarf 
von 16,3 ha ermittelt. 

Die Belegungsdichte wurde für die jeweilige Gemeinde 
konkret ermittelt (Einwohner/Wohneinheit). 
 
Die Bedarfsberechnung wurde mit den mittlerweile verfüg-
baren Daten aus dem Jahr 2017 nochmals überarbeitet.  
Die entsprechenden Ergebnisse sind Kapitel D3 der Be-
gründung zu entnehmen. 

   Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan sind noch insge-
samt ca. 7,9 ha Wohnbauflächen und 3,8 ha Mischbau-
flächen dargestellt, die bislang nicht mit einem Bebau-
ungsplan überplant bebaut sind. Diese Flächen sind auch 
Bestandteil des vorliegenden Vorentwurfs.  

Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Flächen sich die dar-
gestellten Flächenreserven (7,9 ha W, 3,8 ha M) zusam-
mensetzen. 

 

 noch VRS  Der GVV hat bislang diese Flächenreserven nicht berück-
sichtigt. Nach Abzug der Baulücken und Reserveflächen 
ist in keiner der Gemeinden des GVV ein weiterer Wohn-
bauflächenbedarf zu begründen. 

In Kapitel D 3.3 wurden neben Baulücken auch Flächenre-
serven berücksichtigt. Der Umfang stellt sich jedoch an-
ders dar als von der Region ermittelt. 

 

   

 

 

   Insgesamt sind jedoch im Vorentwurf 29,2 ha Wohnbau-
flächen sowie 2,3 ha Mischbauflächen dargestellt. Eine 
Bedarfsbegründung liegt derzeit nicht vor.  
Bis zum Vorliegen einer nachvollziehbaren Begründung 
bestehen gegen den Umfang der Wohnbauflächenaus-
weisung Bedenken. 

Wie im Textteil des Vorentwurfs schon hingewiesen, dien-
te diese Mehrausweisung einer Standortauswahl. Eine 
Reduzierung der Flächen entsprechend dem Kontingent 
sollte zum Entwurf erfolgen. Aufgrund der überarbeiteten 
Bedarfsberechnung reduziert sich der Umfang der ausge-
wiesenen Flächen nicht.  
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   2. Gewerbeflächen  

   2.1 Bedarfsbestimmung des GVV  

   Der GVV Bönnigheim geht von einem Gewerbeflächen-
bedarf von 50 % des Brutto-Wohnbauflächenbedarfs aus. 
Auf die einzelnen Gemeinden umgelegt bedeutet dies 
einen Bedarf von: 

 

   · Bönnigheim: 4 ha 
· Erligheim: 1,1 ha 
· Kirchheim: 3 ha. 

Der Gewerbeflächenbedarf wurde im Hinblick auf den 
überarbeiteten Wohnbauflächenbedarf entsprechend an-
gepasst.  

   Hiervon werden die Baulücken etc. analog der Bestim-
mung des Wohnbauflächenbedarfs in Abzug gebracht. 
Auch hier geht der GVV von einer Aktivierungsquote von 
50 % aus. Damit ergibt sich folgender Bedarf: 

 

 noch VRS  

 

 

   Im Vorentwurf sind insgesamt 28,4 ha Gewerbeflächen 
dargestellt. 

 

   2.2 Regionalplanerische Wertung  

   Der Ansatz 50 % des Brutto-Wohnbauflächenbedarfs als 
Bedarf für die gewerbliche Entwicklung anzunehmen ent-
spricht der üblichen Vorgehensweise - ebenso der Abzug 
der Baulücken etc. 

Kenntnisnahme. 

   Allerdings ist der Umfang der Baulücken nicht schlüssig 
dargelegt. Eine kursorische Prüfung zeigt, dass wesent-
lich mehr Potenziale im Innenbereich vorhanden sind 
(weitere ca. 5 ha). Der Begründung zum Vorentwurf des 
Flächennutzungsplans sind keine Erläuterungen hierzu zu 
entnehmen. Es wird daher nicht ersichtlich, ob es sich 
hierbei um Baulücken, in Umsetzung befindliche Bauflä-
chen oder um nicht verfügbare Erweiterungsflächen be-
stehender Betriebe handelt. 

Das Baulückenkataster wurde überprüft und aktualisiert.   
Die weiteren angeführten Potentiale (5 ha) sind daraus 
nicht ersichtlich. Allenfalls durch zwischenzeitlich abge-
schlossene Bebauungsplanverfahren begründbar. 

 

   Nach den bislang vorliegenden Informationen ist für die  
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Gemeinden des GVV Bönnigheim kein weiterer Gewerbe-
flächenbedarf begründet. Der Umfang der geplanten 
Ausweisung ist schlüssig darzulegen. 

 noch VRS  Bis zum Vorliegen einer nachvollziehbaren Begründung 
bestehen gegen den Umfang der Gewerbeflächenauswei-
sung Bedenken. 

Bei der Ausarbeitung der Entwurfs-Unterlagen wird die 
Bedarfsbegründung erfolgen. 
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 noch VRS  

 

 
 
 
 
Für das Gebiet „Schlossfeld II - Süd“ wurde mittlerweile ein 
Bebauungsplan aufgestellt. Daher wird die Fläche in der 
FNP Fortschreibung nicht mehr als geplante Wohnbauflä-
che dargestellt. 
 
Die regionalplanerische Wertung wird bei der weiteren 
Flächenauswahl berücksichtigt.  
 
 
 
Die Fläche „Wohnbauerweiterung Hohenstein II“ (jetzt: 
„Westlich Schlossgartenstraße“) wurde verkleinert, der Teil 
im regionalen Grünzug wird nicht weiterverfolgt.  
 
 
 
Bei dem Gebiet „Wohnbauerweiterung Hofen“ (jetzt: Post-
weg) wird nur die Fläche außerhalb des regionalen Grün-
zuges weiterverfolgt.  
 
 
 
 
 
Für das Gebiet „Aichert Nord“ wird derzeit ein Bebauungs-
plan im Verfahren nach § 13b BauGB aufgestellt. Die Flä-
che wird im FNP, je nach Verfahrenstand des B-Planes, 
dargestellt.  
 
Das Gebiet „Fuchsloch“ wird nicht weiterverfolgt.  
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 noch VRS  

 

 
 
 
 
Für das Gebiet „Tennisplätze“ wird derzeit ein Bebauungs-
plan aufgestellt. Im Oktober soll der Satzungsbeschluss 
gefasst werden. Daher wird das Gebiet im FNP bereits 
jetzt als Wohnbaufläche ausgewiesen.  
 
Die regionalplanerische Wertung wird bei der weiteren 
Flächenauswahl berücksichtigt. Ziele und Grundsätze, die 
der Planung entgegenstehen werden im weiteren Verfah-
ren beachtet bzw. abgewogen.  
 
 
Die Fläche wird nicht mehr als geplante Mischbaufläche 
dargestellt. Als geplantes Sondergebiet soll diese Fläche 
für einen Neubau des Bauhofes dienen.  
 
 
Trotz der Lage im regionalen Grünzug hält die Stadt Bön-
nigheim an der Ausweisung der Gewerbebaufläche „Lauf-
fener Feld IV“ fest. Eine gewerbliche Weiterentwicklung 
wird an anderer Stelle nicht als sinnvoll erachtet. Im Rah-
men einer späteren Bebauungsplanaufstellung sollen die 
Möglichkeiten eines Zielabweichungsverfahrens geprüft 
werden. Ggf. wird dann eine FNP Änderung erforderlich.  
Das Gebiet „Lauffener Feld Nord“ wird nicht weiterverfolgt.  
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 noch VRS  

 

 
 
Die Gewerbeflächenausweisung wurde im weiteren Ver-
fahren reduziert.  
 
 
 
 
 
Die regionalplanerische Wertung wird bei der weiteren 
Flächenauswahl berücksichtigt. Ziele und Grundsätze, die 
der Planung entgegenstehen werden im weiteren Verfah-
ren beachtet bzw. abgewogen.  
Das Gebiet „Erweiterung Eheweisen I“ liegt nicht im regio-
nalen Grünzug. Bei dem Gebiet im regionalen Grünzug 
handelt es sich um die Fläche „Erweiterung Ehewiesen II“, 
welche nicht weiterverfolgt wird.  
 
 
 
 
 
Für die Gebiete „Sondergebiet Reitsport“ und „Sonderge-
biet Forschung“ wurden mittlerweile Bebauungspläne auf-
gestellt und zur Rechtskraft geführt. Die Flächen werden 
im FNP entsprechend dargestellt.  
 
Die Ausweisung des Sondergebietes „Kleintierzüchter“ 
wird nicht weiterverfolgt. 
 
Die regionalplanerische Wertung wird bei der weiteren 
Flächenauswahl berücksichtigt. Ziele und Grundsätze, die 
der Planung entgegenstehen werden im weiteren Verfah-
ren beachtet bzw. abgewogen.  
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Bei der Fläche handelt es sich, wie richtig vermutet, um die 
Schulweiterungsfläche bei Erligheim. Die Fläche befindet 
sich allerdings auf Hofener Gemarkung. 

   III. Einzelhandel  

   In der Begründung zum Fortschreibungsentwurf wird für 
den Fortschreibungszeitraum kein Änderungsbedarf im 
Bereich „Einzelhandel" gesehen. 

 

 noch VRS  Regionalplanerische Wertung: 
Regionalplanerische Vorgaben zum Einzelhandel sind auf 
Ebene der konkreten Bauleitplanung (Bebauungsplanver-
fahren bzw. Bauvoranfragen) zu beachten. Dies gilt auch 
für eine mögliche Erweiterung von Hofläden. 

Kenntnisnahme 

   IV. Verkehr  

   Regionalplanerische Wertung: 
In der Begründung zum Vorentwurf der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans wird darauf verwiesen, dass 
die innerörtlichen verkehrlichen Auswirkungen im weiteren 
Verfahren untersucht werden. Aus regionalplanerischer 
Sicht wird dies begrüßt.  

Kenntnisnahme 

   Die Untersuchung sollte sich jedoch nicht allein auf die 
Auswirkungen auf den innerörtlichen Verkehr beschrän-
ken, sondern auch die Auswirkungen auf den Teilraum 
bzw. die Nachbarkommunen mit einbeziehen. 

 
Kenntnisnahme.  

   Der Vorentwurf zur Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans stellt eine geplante Umgehungsstraße für die Ge-
meinde Kirchheim dar. Diese ist bereits im rechtskräftigen 

Kenntnisnahme 
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Flächennutzungsplan dargestellt. Die geplante Trasse ist 
auch im Entwurf zur Fortschreibung des Regionalver-
kehrsplans enthalten. 

   Das derzeitige P+R-Angebot ist zu sichern. Im Zuge des 
Ausbaus des Regionalzugverkehrs mit Stuttgart 21 ist mit 
einer Steigerung des Bedarfs an Park-and-Ride-
Stellplätzen zu rechnen. 

Das in Kirchheim vorhandenen P+R Angebot liegt aktuell 
bei 161 Stellplätzen die insgesamt zu etwa 76 % ausgelas-
tet sind. Somit ist eine kurzfristige Bedarfssteigerung mit 
den vorhandenen Anlagen abzudecken. 
Die Hinweise und Anregungen haben keine Auswirkungen 
auf die Planinhalte. 

   V. Freiraum  

   Als Ergänzung zum Landschaftsplan wird auf die Daten 
des Biotopinformations- und managementsystems sowie 
des Regionalen Biotopverbundsystems hingewiesen. 

Kenntnisnahme 

   Im Biotopverbund sind beispielsweise auch Flächen als 
„Mangelbereiche im Biotopverbund" dargestellt, die eine 
besondere Eignung als Ausgleichsflächen aufweisen. Die 
übergeordneten Biotopverbundplanungen auf regionaler 
oder auch landesweiter Ebene sollten beachtet werden. 

Bei der Ausarbeitung des Landschaftsplanentwurfs und 
der Festlegung der darin enthaltenen Ziele und Maßnah-
men werden die Aspekte berücksichtigt. 
 

   Entsprechende Daten zum regionalen Biotopverbund und 
zum Klimaatlas der Region Stuttgart können für die weite-
ren Planungen angefordert werden. 

Kenntnisnahme 

   VI. Beschlussvorschlag  

   1. Wohnbauflächen 
Bis zum Vorliegen einer nachvollziehbaren Begründung 
bestehen gegen den Umfang der Wohnbauflächenaus-
weisung Bedenken. 

Kenntnisnahme 

 noch VRS  2. Gewerbeflächen 
Bis zum Vorliegen einer nachvollziehbaren Begründung 
bestehen gegen den Umfang der Gewerbeflächenauswei-
sung Bedenken. 

Kenntnisnahme 

   3. Einzelne Flächendarstellungen 
Beschlossen wird die regionalplanerische Wertung der 
einzelnen Flächendarstellungen gemäß Kapitel 11.3. 

Kenntnisnahme 

   4. Einzelhandel und Verkehr 
Beschlossen wird die regionalplanerische Wertung ge-
mäß der Kapitel III und Kapitel IV. 

Kenntnisnahme 
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 noch VRS  
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 noch VRS  
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 noch VRS  
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 noch VRS  
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 noch VRS  
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 noch VRS  

 

 

2.  Regierungspräsidium 

Stuttgart 

17.05.2017 Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere 
Raumordnungsbehörde sowie aus Sicht der Abteilungen 
3, 4, 5 und 8 zu vorbezeichneter Planung folgendermaßen 
Stellung: 
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   Raumordnung  

   A. Planung  
Der aktuelle Flächennutzungsplan des GVV Bönnigheim 
mit den Gemeinden Bönnigheim, Erligheim und Kirchheim 
am Neckar wurde im Jahr 2004 rechtskräftig und hat das 
Zieljahr 2015. Mit der vorliegenden Planung schreibt der 
GVV Bönnigheim seinen Flächennutzungsplan bis zum 
Zieljahr 2035 fort. Dabei wird dieser an die aktuellen An-
forderungen hinsichtlich der Flächenbedarfe und Umwelt-
belange angepasst. 

 

   Bislang weisen die Unterlagen bewusst mehr Flächen 
aus, die in der Summe über den berechneten Bedarf hin-
ausgehen. Im weiteren Verfahren soll der Umfang der 
Flächenausweisungen auf den tatsächlichen Bedarf für 
Wohnungsbau- und Gewerbeflächen reduziert werden. 
 

 

 noch RP Stuttgart  B. Raumordnerische Vorgaben  

I. Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung 
anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ziele der Raumordnung 
sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung 
unterliegen, zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 
Abs. 1 ROG). Grundsätze und sonstige Erfordernisse der 
Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu be-
rücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). 

 
Kenntnisnahme 

   Die Gemeinden des GVV Bönnigheim zählen zum Ver-
dichtungsraum in der Region Stuttgart. Aus dem Landes-
entwicklungsplan 2002 ergeben sich daher unter anderem 
die folgenden Vorgaben: 

Kenntnisnahme 

   In den Verdichtungsräumen sind nach Plansatz (PS) 2.2.2 
(G) Landesentwicklungsplan 2002 als Wohn-, Produkti-
ons- und Dienstleistungsschwerpunkte mit hochwertigem 
Infrastruktur- und Arbeitsplatzangebot zu sichern und so 
weiterzuentwickeln, dass sie ihre übergeordneten Funkti-
onen für die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Entwick-
lung des Landes erfüllen und als leistungsfähige Wirt-
schaftsstandorte im internationalen Wettbewerb bestehen 
können. 

Kenntnisnahme 

   Nach PS 2.2.3.1 (Z) Landesentwicklungsplan ist die Inan- Kenntnisnahme 
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spruchnahme von Freiräumen für Siedlungszwecke auf 
das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Bei der 
Siedlungsentwicklung sind vorrangig die im Siedlungsbe-
stand vorhandenen Potenziale an Brach- und Konversi-
onsflächen, Baulücken und Baulandreserven zu nutzen. 
Ergänzend dazu ist nach PS 3.1.9 (Z) die Inanspruch-
nahme von Böden mit besonderer Bedeutung für den 
Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unver-
meidbare zu beschränken. Ein entsprechendes Ziel ist im 
Regionalplan der Region Stuttgart formuliert. 

 noch RP Stuttgart  Für Erligheim als Gemeinde beschränkt auf Eigenentwick-
lung ergibt sich aus PS 3.1.5 (Z): Gemeinden, in denen 
aus besonderen Gründen, insbesondere aus Rücksicht 
auf Naturgüter, keine über die Eigenentwicklung hinaus-
gehende Siedlungstätigkeit stattfinden soll, werden in den 
Regionalplänen ausgewiesen. Der Rahmen der Eigen-
entwicklung soll es der Gemeinde ermöglichen, ihre ge-
wachsene Struktur zu erhalten und angemessen weiter-
zuentwickeln. Zur Eigenentwicklung einer Gemeinde ge-
hört die Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen für 
den Bedarf aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung 
und für den inneren Bedarf sowie für die Aufnahme von 
Spätaussiedlern 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Mit Spätaussiedlern ist nicht mehr zu errechnen. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, dass ein zusätzlicher Flächenbe-
darf eher durch die Unterbringung von Flüchtlingen ent-
steht.   

   III. Die in den Flächendarstellungen aufgeführten Flächen 
liegen teilweise in den folgenden Vorrang- und Vorbe-
haltsgebieten des Regionalplans Verband Region Stutt-
gart: 

Kenntnisnahme 

   1. Vorranggebiet Regionaler Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) 
Diese sind Vorranggebiete für den Freiraumschutz mit 
dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung des Frei-
raumes und der Sicherung des großräumigen Frei-
raumzusammenhangs. Sie dürfen keiner weiteren Be-
lastung, insbesondere durch Bebauung ausgesetzt 
werden. Funktionswidrige Nutzungen sind ausge-
schlossen. 

 

   2. Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspfle-
ge nach PS 3.2.1 (G) Diese Gebiete sind zur Erhaltung 
und Verbesserung der Funktions- und Leis-
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tungsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie zur Siche-
rung und Förderung der biologischen Vielfalt festge-
legt. Ihren Belangen kommt bei der Abwägung mit 
konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Gewicht 
zu. 

   3. Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft nach PS 3.2.2 (G) 
Zusammenhängende Gebiete, in denen die Landwirt-
schaft besonders günstige Voraussetzungen für eine 
wirtschaftliche und ressourcenschonende Produktion 
vorfindet werden als solche Vorbehaltsgebiete darge-
stellt. Der Erhaltung der besonders geeigneten land-
wirtschaftlichen Bodenflächen ist bei der Abwägung 
mit konkurrierenden Nutzungen ein besonderes Ge-
wicht beizumessen. 

 

 noch RP Stuttgart  4. Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkom-
men nach PS 3.3.6 (G) Diese Gebiete sollen gegen 
zeitweilige oder dauernde Beeinträchtigungen oder 
Gefährdungen hinsichtlich der Wassergüte und der 
Wassermenge gesichert werden. 

 

   5. Vorbehaltsgebiet für Landschaftsentwicklung nach PS 
3.2.4 (G) 
Diese Gebiete sind besonders geeignet für Maßnah-
men zur Förderung und Verbesserung von Land-
schaftsfunktionen. Sie sind in diesem Sinne im Rah-
men der kommunalen Landschafts- und Biotopver-
bundsplanung besonders zu berücksichtigen. 

6.  

 

   C. Qualitative Beurteilung der einzelnen Flächendarstel-
lungen  
I. Untersuchung der einzelnen Flächen: 

 

   bisherige Dar-

stellung / Nut-

zung 

Festlegungen 

Regionalplan 

raumordnerische 

Bewertung 
 

   A. Wohnbauflächen  

   I. Bönnigheim - insgesamt 14,1 ha  

   1. Schlossfeld II – Süd, (3,9 ha)  

   FNP: geplante 
Wohnbaufläche, 

Östlich VBG Was- ROV Trasse. SEL 
(bereits planfestge-

Für das Gebiet wurde bereits ein Bebauungsplan aufge-
stellt. Dieser ist seit dem 22.03.2018 rechtskräftig. Ein Teil 
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aktuell Ackernut-
zung 

servor- kommen stellt) am östlichen 
Rand ist zu beach-
ten. 
Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben 
ist eine Wohn-
bebauung grund-
sätzlich denkbar. 

der Baugrundstücke wird mit einer Bauverpflichtung von 3 
Jahren veräußert. Durch diese Bauverpflichtung wird si-
chergestellt, dass das Gebiet in den nächsten Jahren zu 
mehr als 30 % aufgesiedelt wird. Demnach ist die Fläche 
nicht als Flächenreserve in Abzug zu bringen. Die übrigen 
Baugrundstücke, ohne Bauverpflichtung, werden als Bau-
lücken betrachtet und entsprechend vom errechneten 
Wohnbauflächenbedarf abgezogen. 

   2. Schlossfeld III (4,6 ha)  

 noch RP Stuttgart  FNP: Wohnbauflä-
che von Genehmi-
gung aus genom-
men, 
aktuell Ackernut-
zung 

Östlich VBG Was-
servorkommen 

ROV Trasse. SEL 
(bereits planfestge-
stellt) am östlichen 
und südlichen Rand 
ist zu beachten. 
Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Wohnbebau-
ung grundsätzlich 
denkbar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  

   3. Nordstadt (0,9 ha)  

   FNP: Wohnbauflä-
che Bestand,  
aktuell Ackernut-
zung 

- 
Eine Wohnbebau-
ung ist grundsätz-
lich denkbar. 

Kenntnisnahme 

   4. Wohnbauerweiterung Hohenstein (1,3 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Grünland-
nutzung 

VBG Wasservor-
kommen, VBG 
Landwirtschaft 

Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Wohnbebau-
ung grundsätzlich 
denkbar. 

Kenntnisnahme 

   5. Wohnbauerweiterung Hohenstein II (0,8 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Gehölzflä-
che, Weinbau, 

süd-westlicher 
Bereich VRG 
Regionaler Grün-
zug, VBG Was-
servorkommen, 
VBG Landwirt-

Es bestehen aus 
raumordnerischer 
Sicht Bedenken so-
weit Lage im Regi-
onalen Grünzug 
gegeben. Im Übri-

Der Teilbereich innerhalb des regionalen Grünzuges wird 
nicht weiterverfolgt. Bzgl. des Eingriffs in das LSG hat 
bereits eine Vorabstimmung mit dem Landratsamt stattge-
funden. Der erforderliche Ausgleich zum Eingriff in das 
LSG ist im Rahmen einer späteren Bebauungsplanaufstel-
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Gartenhausgebiet schaft, östlich 
ebenfalls VBG 
Naturschutz und 
Landschaftspflege 

gen ist unter Be-
achtung der raum-
ordnerischen Vor-
gaben ist eine 
Wohnbebauung 
grundsätzlich denk-
bar. 

lung abzustimmen.   

   6. Wohnbauerweiterung Hofen (2,6 ha)  

 noch RP Stuttgart  FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Streuobst-
wiese, Weinbau 

VBG Wasservor-
kommen, VBG 
Landwirtschaft, 
südlicher Bereich 
VRG Regionaler 
Grünzug 

Es bestehen aus 
raumordnerischer 
Sicht Bedenken so-
weit Lage im Regi-
onalen Grünzug 
gegeben. Im Übri-
gen ist unter Be-
achtung der raum-
ordnerischen Vor-
gaben ist eine 
Wohnbebauung 
grundsätzlich denk-
bar. 

Die Flächen, die sich im regionalen Grünzug befindet wer-
den bei der Gebietsausweisung nicht weiterverfolgt.   

   II. Erligheim – insgesamt 8,3 ha  

   7. Aichert II (Nord) (2,3 ha)  

   FNP: nördl. Teil 
landwirtschaftl. 
Fläche, südl. Teil: 
geplante Wohnbau-
fläche, aktuell 
Ackernutzung 

nord-östlicher Be-
reich VBG Land-
wirtschaft 

Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Wohnbebau-
ung grundsätzlich 
denkbar. 

Für diese Fläche wird derzeit ein Bebauungsplan im Ver-
fahren nach § 13b BauGB aufgestellt.  
Im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplanverfahren 
wird den Belangen des VBG Landwirtschaft besondere 
Beachtung beigemessen. 
 

   8. Fuchsloch (2,9 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

VBG Landwirtschaft Unter Beachtung 
der raum-
ordnerischen Vor-
gaben ist eine 
Wohnbebauung 
grundsätzlich denk-
bar. 

Kenntnisnahme, die Fläche wird allerdings nicht weiterver-
folgt.  

   9. Kuhäcker/ Habertsau II (3,1 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Acker- und 

VBG Landwirtschaft Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 

Kenntnisnahme 
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Grünlandflächen eine Wohnbebau-
ung grundsätzlich 
denkbar. 

   III. Kirchheim a.N. - insgesamt 6,8 ha + 0,7 ha Konver-

sion 

 

   10. Hinter den Lüssen 2 Süd (2,0 ha)  

 noch RP Stuttgart  FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
nord-östlicher Be-
reich Gemeinbe-
darfsfläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

süd-westlicher 
Bereich VBG 
Landwirtschaft 

Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Wohnbebau-
ung grundsätzlich 
denkbar. 

Kenntnisnahme 

   11. Ehem. Tennisplätze (1,0 ha)  

   FNP: geplante 
Wohnbaufläche, 
Sportplatz 
aktuell Garten-
hausgebiet und 
Siedlungsgebiet 

VBG Wasservor-
kommen, VBG 
Landwirtschaft 

Unter Beachtung 
der raum-
ordnerischen Vor-
gaben ist eine 
Wohnbebauung 
grundsätzlich denk-
bar. 

Für das Gebiet wird derzeit ein Bebauungsplan aufgestellt. 
Im Oktober soll der Satzungsbeschluss gefasst werden. 
Daher wird das Gebiet im FNP bereits jetzt als Wohnbau-
fläche ausgewiesen. 

   12.  Wasseräcker I (1,5 ha)  

   FNP: geplante 
Wohnbaufläche, 
aktuell Gärtne-
rei/Baumschule, 
Ackernutzung 
 

- 
Eine Wohnbebau-
ung ist grundsätz-
lich denkbar. 

Kenntnisnahme 

   13. Wasseräcker II (2,0 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

VBG Wasservor-
kommen, VBG 
Landwirtschaft 

Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Wohnbebau-
ung grundsätzlich 
denkbar. 

Kenntnisnahme 

   14. Innenentwicklung Konversion ehem. Gärtnerei (0,7 ha)  

   aktuell Nutzgär-
ten/Gärtnerei - Keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

   B. Gewerbeflächen  
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   I. Bönnigheim - insgesamt 17,3 ha  

 noch RP Stuttgart  15. Lauffener Feld IV (8,8 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

VRG Regionaler 
Grünzug, VBG 
Wasservorkommen, 
VBG Landwirt-
schaft, VBG Land-
schaftsentwicklung 

ROV Trasse. SEL 
(bereits planfestge-
stellt) am östlichen 
Rand ist zu beach-
ten. Bedenken, 
soweit Lage im 
Regionalen Grün-
zug gegeben. 
Nordwestlich des 
Plangebiets ist in 
den Unterlagen 
eine Tauschfläche 
für den Regionalen 
Grünzug als Aus-
gleichsfläche einge-
zeichnet. Ein Aus-
tauschen der Flä-
chen ist nicht mög-
lich, die Zielfestle-
gung des Regional-
plans ist verbind-
lich. Im Übrigen ist 
unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben 
eine Gewerbebe-
bauung grundsätz-
lich denkbar. 

Trotz der Lage im regionalen Grünzug hält die Stadt Bön-
nigheim an der Ausweisung der Gewerbebaufläche „Lauf-
fener Feld IV“ fest. Eine gewerbliche Weiterentwicklung 
wird an anderer Stelle nicht als sinnvoll erachtet. Im Rah-
men einer späteren Bebauungsplanaufstellung sollen die 
Möglichkeiten eines Zielabweichungsverfahrens geprüft 
werden. Ggf. ist dann eine FNP Änderung erforderlich.  
 

   16. Lauffener Feld Nord (8,5 ha)  

   FNP landwirtschaft-
liche Fläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

VBG Landwirtschaft Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Gewerbebe-
bauung grundsätz-
lich denkbar. 

Kenntnisnahme, das Gebiet „Lauffener Feld Nord“ wird 
allerdings nicht weiterverfolgt.  

 

   II. Erligheim – insgesamt 3,0 ha  

   17. Gewerbefläche  

   FNP landwirtschaft-
liche Fläche, 
aktuell Ackernut-

nördlicher Bereich 
VRG Regionaler 
Grünzug, VBG 

Es bestehen aus 
raumordnerischer 
Sicht Bedenken so-

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Nach den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen befin-
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zung Landwirtschaft, 
VBG Naturschutz 
und Landschafts-
pflege, VBG Land-
schaftsentwicklung 

weit Lage im Regi-
onalen Grünzug 
gegeben. Im Übri-
gen ist unter Be-
achtung der raum-
ordnerischen Vor-
gaben ist eine Ge-
werbebebauung 
grundsätzlich denk-
bar. 

det sich das geplante Gewerbegebiet außerhalb des Regi-
onalen Grünzuges. 

 

   III. Kirchheim a.N. - insgesamt 8,1ha  

   18. Erweiterung Hellebarten (4,1 ha)  

 noch RP Stuttgart  FNP landwirtschaft-
liche Fläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

VBG Landwirtschaft Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Gewerbebe-
bauung grundsätz-
lich denkbar. 

Kenntnisnahme 

   19. Erweiterung Ehewiesen I (1,2 ha)  

   FNP landwirtschaft-
liche Fläche, 
aktuell Gärtne-
rei/Baumschule, 
Ackernutzung, 
Siedlungsbereich 

VRG Regionaler 
Grünzug, VBG 
Landwirtschaft 

Es bestehen aus 
raumordnerischer 
Sicht Bedenken so-
weit Lage im Regi-
onalen Grünzug 
gegeben. Im Übri-
gen ist unter Be-
achtung der raum-
ordnerischen Vor-
gaben ist eine Ge-
werbebebauung 
grundsätzlich denk-
bar. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Gebiet liegt nicht innerhalb des Regionalen Grünzugs. 
Da Beurteilung von Erweiterung Ehewiesen II (2,8ha) bzw 
Erweiterung Ehewiesen III (1,2 ha) fehlen bzw. falsch zu-
geordnet sind müsste diese Stellungnahem für Ehewiesen 
II gelten. 

   20. Erweiterung Ehewiesen III (2,8 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche, 
aktuell Ackernut-
zung 

VBG Landwirtschaft Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
eine Gewerbebe-
bauung grundsätz-
lich denkbar. 

Die Fläche „Erweiterung Ehewiesen II“ wird nicht weiter-
verfolgt.  

   C. Gemische Bauflächen  

   21. Erligheim Gemischte Baufläche (2,3 ha)  
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 noch RP Stuttgart  FNP: gemischte 
Baufläche Bestand - 

Eine Bebauung ist 
grundsätzlich denk-
bar. 

Kenntnisnahme 

   D. Sonstige Bauflächen  

   I. Bönnigheim – insgesamt 10,4 ha  

   22. Sondergebiet Stromberg Kellerei (2,9 ha)  

   FNP: nördlicher 
Bereich: landwirt-
schaftliche Fläche, 
südlicher Bereich: 
Gewerbegebiet 
Bestand 

VBG Landwirtschaft 
 

 

Unter Beachtung 
der raumordneri-
schen Vorgaben ist 
die Nutzung grund-
sätzlich denkbar 

Kenntnisnahme 

   23. Sondergebiet Forschung (Hohenstein) (1,9 ha)  

   FNP: Grünfläche 
(Reitanlage) 

VRG Regionaler 
Grünzug, VBG 
Landwirtschaft, 
VBG Naturschutz 
und Land-
schaftspflege, VBG 
Wasservorkommen 

Das Ziel Regionaler 
Grünzug steht nicht 
entgegen: der ge-
genständliche west-
liche Bereich stellt 
eine abschließende 
Ausformung der be-
stehenden Planung 
dar. Unter Beach-
tung der übrigen 
raumordnerischen 
Vorgaben ist die 
Nutzung grundsätz-
lich denkbar. 

Der Bebauungsplan „Sondergebiet Forschung, Erweite-
rung“ ist bereits rechtskräftig.  

   24. Sondergebiet Reitsport (Hofen) 4,1 ha  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche 

VRG Regionaler 
Grünzug, VBG 
Landwirtschaft, 
VBG Wasservor-
kommen, VBG 
Landschaftsent-
wicklung 

Derzeit wird ein 
Zielabweichungs-
verfahren durchge-
führt. Bis zum Ab-
schluss des Verfah-
rens stehen der 
Planung das Ziel 
Regionaler Grünzug 
entgegen. 

Der Bebauungsplan „Sondergebiet Reitsport“ ist bereits 
rechtskräftig.  

   25. Sondergebiet Kleintierzüchter (Hofen) (0,6 ha)  

   FNP: landwirt-
schaftliche Fläche 

VRG Regionaler 
Grünzug, VBG 
Landwirtschaft, 
VBG Wasservor-

Die Erweiterung der 
bereits bestehen-
den Kleintierzüch-
teranlage hält sich 

Die Ausweisung dieses Gebietes wird nicht weiterverfolgt. 
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kommen mit ihrem Umfang 
von 0,3 ha im bis-
herigen Rahmen. 
Es werden daher 
keine Bedenken 
erhoben. Unter 
Beachtung der 
übrigen raumordne-
rischen Vorgaben 
ist die Nutzung 
grundsätzlich denk-
bar. 

   26. Sondergebiet Schulerweiterung (0,9 ha)  

 noch RP Stuttgart  Die Lage ergibt sich 
nicht aus den Un-
terlagen. 

? Keine Prü-
fung mög-
lich. 

Die Erweiterungsfläche liegt angrenzend an die Ortslage 
von Erligheim im direkten Anschluß an das bestehende 
Schulgelände, jedoch noch auf Gemarkung Hofen. 
 

   II. Erligheim – insgesamt 1,2 ha  

   Sondergebiet Camping  

   FNP: SO Camping - Keine Bedenken. Kenntnisnahme 

   II. Zusammenfassend sind aus raumordnerischer Sicht 
die Flächen vorzugswürdig, welche keine raumordneri-
schen Belange berühren. Soweit eine Fläche innerhalb 
eines Vorbehaltsgebiets liegt, kann erst nach erfolgter 
Abwägung der jeweiligen Belange eine raumordnerische 
Beurteilung erfolgen. Anhaltspunkte für eine Priorisierung 
ergeben sich auch aus den Vorgaben des Landesentwick-
lungsplan, insbesondere des Vorrangs der Bestandsnut-
zung. 
 

 

   D. Quantitative Beurteilung - Bauflächenbedarf  

   Die Berechnung der Bedarfe für Wohnungsbau- und 
Gewerbeflächen erfolgt bislang auf Grundlage des Re-
chenmodells des Regionalplans Verband Region Stutt-
gart 2009. 
 

 
 
Die Berechnung des Flächenbedarfs wurde im weiteren 
Verfahren nochmals grundlegend überarbeitet.  

   Die Reduzierung der bislang in den Unterlagen aufgeführ-
ten Flächen ist bis spätestens vor dem Feststellungsbe-
schluss geboten. 

 
Die Flächenauswahl im Rahmen des Kontingents erfolgt 
zum Entwurf. 
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 noch RP Stuttgart  Diese Vorgehensweise genügt den Anforderungen an 
eine plausible Bedarfsbegründung aus Sicht der höheren 
Raumordnungsbehörde bislang noch nicht und ist daher 
zu ergänzen. Wir empfehlen die Hinweise des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau vom 15. 
Februar 2017 zur Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbe-
darfsnachweise (nachfolgend „Plausibilitätshinweise“ ge-
nannt) abzuarbeiten. An diese Hinweise ist das für die 
Genehmigung zuständige Landratsamt Ludwigsburg ge-
bunden. 
 

 
 
 
 
 
Die Bedarfsbegründung wird unter Berücksichtigung der 
Hinweise zur Plausibilitätsprüfung in den Entwurf eingear-
beitet. 

   Für die Berechnung des Bedarfs legen wir nahe, die aktu-
ellsten tatsächlichen Einwohnerzahlen des Einwohner-
meldeamtes zu Grunde zu legen, um einen möglichst 
spezifischen Bedarf ermitteln zu können.  

 
Die Bedarfsberechnung wurde, unter Verwendung der 
Daten von 2017, nochmals überarbeitet.  

   Die Bedarfsbegründung soll entsprechend der vorgeleg-
ten Unterlagen im weiteren Verfahren noch vorgelegt 
werden. An dieser Stelle kann anhand örtlicher Beson-
derheiten ein Mehr- oder Minderbedarf begründet werden. 

 
 
Die Bedarfsbegründung wird zum Entwurf ergänzt.  

   Für die Berechnung des Bedarfs an Gewerbeflächen wird 
auf die diesbezüglichen Ausführungen in den Plausibili-
tätshinweisen verwiesen. Die bisherigen Ausführungen 
sind vor diesem Hintergrund zu pauschal und müssen 
überarbeitet werden. 
 

 
Die Bedarfsbegründung wird unter Berücksichtigung der 
Hinweise zur Plausibilitätsprüfung in den Entwurf eingear-
beitet. 
 

   Wie die vorgelegte Begründung bereits ankündigt, sind im 
Vorgriff auf die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
ausgewiesene Flächen in die Bilanz einzustellen und die 
neu auszuweisenden Bauflächen im Umfang entspre-
chend zu reduzieren. 
 

Eine Überprüfung erfolgt und wird in die Ausarbeitung des 
Entwurfs einfließen. 
 

   Die Berechnung bezieht Baulücken und Reserveflächen 
ein, für welche bereits ein Bebauungsplan besteht. Unbe-
rücksichtigt bleiben bislang die Reserveflächen, welche im 
aktuell rechtskräftigen Flächennutzungsplan dargestellt 
sind und noch nicht von einem Bebauungsplan überplant 
sind. Auch diese sind in Abzug zu bringen.  

Es sind keine solche Reserveflächen vorhanden. Die Flä-
chen wurden entweder weiterhin als geplante Baufläche in 
der FNP-Fortschreibung übernommen oder es wurde für 
die Fläche bereits ein Bebauungsplan aufgestellt. Unbe-
baute Flächen werden dann in Form von Baulücken in 
Abzug gebracht.  
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   Für den Umfang der Berücksichtigung kommt es nach 
den Plausibilitätshinweisen auf deren Verfügbarkeit an. 
Insoweit sollte mitgeteilt werden, ob diese in öffentlichem 
oder Privateigentum stehen. 

 
Kenntnisnahme 

 noch RP Stuttgart  Wie hoch der Bedarf des GVV Bönnigheim tatsächlich ist, 
kann auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht 
beurteilt werden. Im weiteren Verfahren sind diese in-
soweit zu ergänzen. Bis zum Vorliegen einer plausiblen 
und nachvollziehbaren Begründung bestehen gegen die 
Ausweisung der Bauflächen Bedenken. 

 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

   E. Einzelhandel   

   Ein Änderungsbedarf für die Ausstattung an großflä-
chigem Einzelhandel besteht für den Fortschreibungs-
zeitraum nicht. 
 

 

   Landwirtschaft 
Abteilung 3 verweist auf die Stellungnahme der ULB. 

 
Kenntnisnahme 

   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Kästle, Tel. 
0711 904-13207, cornelia.kaestle@rps.bwl.de. 
 

 

   Straßenwesen und Verkehr  

   Wir gehen davon aus, dass in allen Fällen die straßen-
rechtlichen Vorgaben (Anbaubeschränkungen nach § 9 
FStrG und § 22 StrG) in den Bebauungsplänen berück-
sichtigt werden. 
 

Eine Beachtung kann erst im Rahmen von Bebauungsplä-
nen erfolgen. 
 

   Die Anbindung von Baugebieten an Bundes-
/Landesstraßen ist spätestens im Rahmen der Aufstellung 
der entsprechenden Bebauungspläne mit dem Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 Straßenwesen und 
Verkehr, abzustimmen. Neue Straßenanschlüsse zur 
Erschließung von Baugebieten an Außenstrecken der 
Landes-und Bundesstraßen werden nur ausnahmsweise 
zugelassen und bedürfen der engen Abstimmung mit dem 
Regierungspräsidium Stuttgart. Die Kosten der neuen 
Straßenanschlüsse sind in allen Fällen von den Gemein-
den zu tragen. Veränderungen an bestehenden Knoten-

Auch die Durchführung von Straßenverkehrssicherheits-
audits ist auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
nicht unbedingt als sinnvoll zu erachten. Erst bei Einleitung 
eines Bebauungsplanverfahrens kann eine konkretere 
Planung der Baugebietserschließung erfolgen und damit 
erst die Voraussetzung für die Durchführung eines Stra-
ßenverkehrssicherheitsaudit vorhanden. 
 

http://rps.bwl.de/
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punkten sind verkehrssicher zu planen, die Leistungsfä-
higkeit ist nachzuweisen. Durch die Ausweisung der Bau-
gebiete dürfen den Trägern der Straßenbaulast der Lan-
des- und Bundesstraßen keine Kosten für evtl. erforderli-
che Lärmschutzeinrichtungen entstehen. Durch die im 
FNP angestrebten umfangreichen Veränderungen emp-
fiehlt es sich im weiteren Planungsverfahren den Einfüh-
rungserlass des damaligen Ministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Verkehr des Landes Baden-Württemberg 
vom 15.12.2010 frühzeitig zu beachten. Gemäß diesem 
Erlass ist bei allen Planungen von Neu-, Um- und Aus-
baumaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen ein 
Straßenverkehrssicherheitsaudit durchzuführen. 

   Die weitere Planung ist mit dem Regierungspräsidium 
Stuttgart, Abteilung 4 Straßenwesen und Verkehr, abzu-
stimmen. 

 
Kenntnisnahme 

   Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Neukamm, 
Tel. 0711 904-14224, Tilja.Neukamm@rps.bwl.de. 
 

 

   Umwelt 
Naturschutz: 

 

 noch RP Stuttgart  Naturschutzgebiete, sowie Flächen des Artenschutzpro-
gramms Baden-Württemberg sind von den geplanten 
Baugebieten nicht betroffen. 

 
Kenntnisnahme 

   Die Wohnbauflächen Schlossfeld III, Hohenstein II, Hofen, 
Kuhäcker Habertsau II, Wasseräcker II sowie die Gewer-
befläche Erweiterung Ehewiesen II liegen – mit un-
terschiedlichem Flächenanteil – innerhalb von Biotopver-
bundflächen mittlerer Standorte. Die Wohnfläche Hohen-
stein II liegt zudem innerhalb von Biotopverbundflächen 
trockener Standorte (vgl. FACHPLAN LANDESWEITER 
BIOTOPVERBUND, LUBW, 2014). Sollten diese Flächen 
überplant werden, so wird unter naturschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten auf § 21 BNatSchG und § 22 NatSchG 
verwiesen, wonach alle öffentlichen Planungsträger bei 
ihren Planungen die Belange des Biotopverbundes zu be-
rücksichtigen haben. Auch bei folgenden Bauleitplanver-
fahren ist der Biotopverbund im Rahmen der Eingriffsre-

Im weiteren Verfahren wird der Biotopverbund in der Aus-
weisung und Beurteilung der Bauflächen berücksichtigt, 
damit dieser auch im künftigen Bauleitplanverfahren be-
achtet wird. 

 

http://rps.bwl.de/
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gelung zu berücksichtigen. 

 noch RP Stuttgart  Wenn Festsetzungen eines FNP mit den Regelungen 
einer naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen Verbotsre-
gelung nicht zu vereinbaren sind, ist der FNP mangels 
Erforderlichkeit dann unwirksam, wenn sich die entge-
genstehenden naturschutz- bzw. artenschutzrechtlichen 
Regelungen als dauerhaftes rechtliches Hindernis erwei-
sen. Wirksam ist der FNP hingegen, wenn für die geplan-
te bauliche Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder 
Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, 
weil objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage gege-
ben ist und einer Überwindung der naturschutz- bzw. ar-
tenschutzrechtlichen Verbotsregelung auch sonst nichts 
entgegensteht. Da den Unterlagen noch keine Informatio-
nen zu möglicherweise betroffenen Arten beiliegen, kann 
über die Inaussichtstellung einer Befreiung bzw. einer 
Ausnahme noch nicht abschließend entschieden werden. 
Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange gem. §§ 
44 ff BNatSchG sowie die weitere naturschutzfachliche 
Beurteilung obliegen jedoch grundsätzlich zunächst der 
unteren Naturschutzbehörde. Nur dann, wenn für streng 
geschützte Tier- und Pflanzenarten eine Ausnahme nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG oder eine Befreiung nach § 67 
BNatSchG erforderlich ist, bedarf es eines Antrags an das 
Regierungspräsidium (Referat 55). Gleiches gilt, wenn es 
sowohl für streng als auch für nicht streng geschützte 
Arten einer Ausnahme oder Befreiung bedarf. 

 
Die artenschutzrechtlichen Belange werden bei der weite-
ren Bearbeitung des FNP berücksichtigt.  
 
Die Ergebnisse aus der Habitatpotentialanalyse werden in 
die Entwurfsunterlagen mit eingearbeitet.  

   Für Rückfragen stehen Ihnen 
Frau Barbara Haas, Referat 56, 0711/904-15613, 
barbara.haas@rps.bwl.de  
Herr Andreas Schmitz, Referat 55, 0711/904-15502, 
andreas.schmitz@rps.bwl.de zur Verfügung. 
 

 

   Denkmalpflege  

   Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege:  

   Das Plangebiet SO Forschung Hohenstein Institute 
betrifft Belange des Umgebungsschutzes gem. § 15 Abs. 
3 DSchG in Bezug auf Schloss Hohenstein. Wir ver-

 
 
Die Belange des Umgebungsschutzes wurden im parallel 

mailto:barbara.haas@rps.bwl.de
mailto:andreas.schmitz@rps.bwl.de
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weisen auf unsere Bedenken und Anregungen im parallel 
laufenden Bebauungsplanverfahren. 
 

stattfindenden Bebauungsplanverfahren behandelt.  
Der B-Plan ist mittlerweile rechtskräftig.  

   Belange der archäologischen Denkmalpflege:  

 noch RP Stuttgart  Das Plangebiet Kirchheim am Neckar‚ Erweiterung 

Ehewiesen II liegt in seiner südöstlichen Ausdehnung auf 
einer archäologischen Verdachtsfläche. Eine 
(prä)historische Siedlung unbekannten Alters oder „Ge-
höfte unbestimmter Zeit“ wurden 1928 dokumentiert 
(Fundberichte aus Schwaben V, 1930, 16). Im Planareal 
ist mit möglichen archäologischen Funden und Befunden 
gemäß § 2 DSchG zu rechnen. 

 

Im Planteil ist bereits ein entsprechendes Bodendenkmal 
verzeichnet, allerdings wird das Gebiet nicht weiterverfolgt.  

   Das Plangebiet Kirchheim am Neckar, Ehemalige Gärt-

nerei – Konversionsfläche liegt vollständig innerhalb 
des Kulturdenkmals gem. § 2 DSchG merowingerzeitli-
ches Gräberfeld und Siedlung. Ausgedehnte frühmittelal-
terliche Befund- und Fundlagen zur frühen Orts- und Sied-
lungsgeschichte Kirchheims sind seit 1925 ver-
schiedentlich nachgewiesen. 
 

Im Planteil ist bereits ein entsprechendes Bodendenkmal 
verzeichnet. 

   Das Plangebiet Erligheim, Gewerbefläche liegt direkt 
innerhalb einer archäologischen Verdachtsfläche. Eine 
(prä)historische Siedlung unbekannten Alters, wurde zu-
letzt 2001 durch die Luftbildarchäologie angesprochen. 
Die in den Luftbildern sichtbaren Bodenverfärbungen deu-
ten auf mehrere rechteckige Baustrukturen hin. Im 
Planareal ist mit möglichen archäologischen Funden und 
Befunden gemäß § 2 DSchG zu rechnen. 

Im Planteil ist bereits ein entsprechendes Bodendenkmal 
verzeichnet. 

   Das Plangebiet Bönnigheim‚ Gewerbegebiet Lauffener 

Feld Nord liegt direkt innerhalb einer hallstattzeitlichen 
Siedlung, welche zuletzt durch Mitarbeiter des LAD im 
Bereich der Parzellen 2624-2719 nachgewiesen wurde. 
Im Planareal muss mit archäologischen Funden und Be-
funden gemäß § 2 DSchG gerechnet werden. 

Im Planteil ist bereits ein entsprechendes Bodendenkmal 
verzeichnet. 

   Es wird zunächst gebeten die vorgenannten Informatio-
nen der Archäologie in die Planunterlagen der aktuellen 
Fortschreibung zur übernehmen.  

Die Informationen werden insoweit in den Entwurf des 
FNP eingearbeitet, sofern die geplanten Bauflächen auch 
im Entwurf enthalten sein werden. 
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   Die betroffenen Belange sind durch die weitere Beteili-
gung des Landesamts für Denkmalpflege im Regie-
rungspräsidium Stuttgart auch in nachgeordneten Verfah-
ren zu sichern. 

In nachfolgenden Bebauungsplanverfahren wird das RP 
bzw. Landesamt für Denkmalpflege im Allgemeinen betei-
ligt werden.  
 

 noch RP Stuttgart  Vordringliches bodendenkmalpflegerisches Ziel ist der 
nachhaltige Schutz der zu erwartenden Kulturdenkmale 
wissenschaftlich-dokumentarischer und heimatgeschicht-
licher Bedeutung. Die Erhaltung des ausgewiesenen ar-
chäologischen Kulturdenkmals und der archäologischen 
Verdachtsflächen steht grundsätzlich in öffentlichem Inte-
resse. Wir regen daher an die oben angeführten Flächen-
ausweisungen hinsichtlich vermeidbarer Überplanungen 
nochmals eingehend zu überprüfen, bzw. die mitgeteilten 
archäologischen Relevanzbereiche durch geeignete pla-
nerische Vorgaben und Festsetzungen vor Beeinträchti-
gung zu schützen. Sollte allerdings an Planungen festge-
halten werden, die eine Beeinträchtigung oder gar Zerstö-
rung von Denkmalen befürchten lassen regen wir zur 
hinreichenden Berücksichtigung der betroffenen archäo-
logischen Belange Folgendes an: 

Im Rahmen der Gebietsauswahl zum Entwurf wird auch 
die Denkmalpflege ein Aspekt in der Abwägung zur jewei-
ligen Auswahl sein und somit berücksichtigt werden. 

 

   Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und 
spätere Bauverzögerungen zu vermeiden, sollten jeweils 
frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische 
Voruntersuchungen durch das Landesamt für Denkmal-
pflege im Regierungspräsidium Stuttgart - Archäologische 
Denkmalpflege durchgeführt werden. Zweck dieser Vor-
untersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem 
Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. 
Dazu bietet das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) den 
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu 
den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fris-
ten für die Untersuchungen und zur Kostenbeteiligung des 
Veranlassers. Nähere Informationen finden sie unter 
(http://www.denkmalpflege-
bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-
denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html). 

Dies ist erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
möglich. 

 

   Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwen-
diger Rettungsgrabungen die Bergung und Dokumentati-

Kenntnisnahme 

http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html).
http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html).
http://www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/projekte/archaeologische-denkmalpflege/pilotprojekt-flexible-prospektionen.html).
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on der Kulturdenkmale ggf. mehrere Wochen oder Mona-
te in Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträ-
ger finanziert werden muss. 
 

 noch RP Stuttgart  Für die weiteren Planungsflächen wird allgemein auf die 
Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 und 27 DSchG 
verwiesen. Sollten bei der Durchführung von Bodenein-
griffen archäologische Funde oder Befunde entdeckt wer-
den, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder 
Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische 
Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Kno-
chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brand-
schichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum 
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart 
(Referat 84.2) mit einer Verkürzung der Frist einverstan-
den ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 
DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Doku-
mentation archäologischer Substanz ist zumindest mit 
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

Im Rahmen der Flächennutzungsplanung als vorbereiten-
de Bauleitplanung sind keine Bodeneingriffe abzusehen. 
In der nachfolgenden Planungsebene kann auf diese Be-
lange hingewiesen werden. 
 

   Um Information über das Ergebnis der Abwägung wird 
gebeten. 
Für Rückfragen steht Ihnen Dr.-Ing. Martin Hahn, Tel. 
0711/904-45183, E-Mail mar-tin.hahn@rps.bwl.de zur 
Verfügung. 
 

Kenntnisnahme 
 

   Hinweis: 

Es gibt ein neues Formblatt! 
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um 
Beachtung des Erlasses zur Koordination in Bauleitplan-

verfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt  
(abrufbar unter https://rp.baden-
wuerttem-
berg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.asp
x). 

Kenntnisnahme 
Bei der Entwurfsbeteiligung wird das neue Formblatt ver-
wendet werden. 

 noch RP Stuttgart  Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu wer-
den. 

Eine weitere Beteiligung erfolgt zum Entwurf gem. 
§ 4 (2) BauGB 

mailto:mar-tin.hahn@rps.bwl.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx).
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx).
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx).
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx).
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3.  Regierungspräsidium 

Freiburg 

28.04.2017 B Stellungnahme 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowis-
senschaftliche und bergbehördliche Belange äußert sich 
das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf 
der Grundlage der ihm vorliegenden Unterlagen und sei-
ner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

 

   1. Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Rege-
lungen, die im Regelfall nicht überwunden werden können 

 

   Keine 
 

Kenntnisnahme 

   2. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die 
den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 

   Keine 
 

Kenntnisnahme 

   3. Hinweise, Anregungen oder Bedenken  

   Geotechnik 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
unter http://maps.lcirb-bw.de/ abgerufen werden. 

Kenntnisnahme 

   Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der 
Anhörung zu konkreten Planungen (z. B. Bebauungsplä-
ne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweis-
karte (insbesondere bezüglich eventueller Massenbewe-
gungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheri-
ger - für Kommunen und alle übrigen Träger Öffentlicher 
Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 

 

   Boden 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hin-
weise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen. 

 
Kenntnisnahme 

   Mineralische Rohstoffe 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzu-
bringen. 

 
 
Kenntnisnahme 

   Grundwasser 
Die Flächen liegen teilweise in Wasserschutzgebieten. 
Für betroffene Flächen wird auf die Bestimmungen der 
Rechtsverordnung zu den Wasserschutzgebieten verwie-

 
 
Kenntnisnahme 
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sen. Hinsichtlich des neuen Brunnens Kirchheim-3 für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung herrschen unklare 
Verhältnisse. Sollte für den Brunnen noch ein Wasser-
schutzgebiet abzugrenzen sein, könnten weitere Flächen 
im Wasserschutzgebiet liegen. Zum neuen Tiefbrunnen 
hat das Landratsamt Ludwigsburg nähere Kenntnisse. 

 
 
 

   Bergbau 
Im Planungsgebiet liegt die unbefristet und rechtskräftig 
bestehende Bergbauberechtigung „Bönnigheim 1", die zur 
Aufsuchung und Gewinnung von Steinsalz berechtigt. 
Rechtsinhaber der Bergbauberechtigung ist das Land 
Baden-Württemberg, vertreten durch das Finanzministeri-
um. 

Kenntnisnahme 

   Es wird gebeten, die in der Anlage eingetragenen Ab-
grenzungen der vorgenannten Bergbauberechtigung in 
den Flächennutzungsplan zu übertragen und folgenden 
Hinweis im Erläuterungsbericht aufzunehmen: 

Die Bergbauberechtigung wird im Landschaftsplan (The-
menkarte Boden) sowie im Planteil zum FNP dargestellt.  

 noch RP Freiburg  „Im Plangebiet besteht eine öffentlich-rechtliche Bergbau-
berechtigung nach dem Bundesberggesetz. Es handelt 
sich hierbei um einen Rechtstitel, der das Recht zur Auf-
suchung und Gewinnung von Bodenschätzen umfasst, 
wobei bergbauliche Tätigkeiten im Einzelfall genehmi-
gungsbedürftig sind. 

 

   Derzeit bestehen keine Bergbauplanungen und sind auch 
langfristig nicht zu erwarten." 

 

   Geotopschutz 
Im Bereich der Planflächen sind Belange des geowissen-
schaftlichen Naturschutzes nicht tangiert. 

Kenntnisnahme 

   Allgemeine Hinweise 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können 
dem bestehenden Geologischen Kartenwerk, eine Über-
sicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 
Homepage des LGRB (http://w\Nw.lorb-bw.de) entnom-
men werden. 

 

   Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, 
welches im Internet unter der Adresse http://lqrb-
bw.de/geotourismus/qeotope (Anwendung LGRB-
Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen werden kann. 
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 noch RP Freiburg  

 

 

4.  Regierungspräsidium 

Tübingen 

07.04.2017 Das Regierungspräsidium Tübingen - Fachbereich Forst-
politik bedankt sich für die frühzeitige Beteiligung und 
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nimmt zu dem Vorhaben wie folgt Stellung: 

   1. Allgemein 
Das Pangebiet umfasst 589 ha Wald (16,9 %) (VE FNP S. 
19) und gehört zu einer insgesamt weit unterdurchschnitt-
lich mit Wald ausgestatteten Raumschaft, in der die in der 
Landesentwicklungs- und Regionalplanung verfassten 
Grundsätze und Ziele hinsichtlich der Walderhaltung be-
sonders hoch zu gewichten sind. Die Wälder weisen hier 
ein hohes Potenzial an besonderen Waldfunktionen, 
Schutzgebieten und Biotopen auf. 

Kenntnisnahme 

 noch RP Tübingen  2. Waldinanspruchnahme und Waldabstand 
Die Prüfung der Vorhaben ergab, dass Waldinanspruch-
nahmen nicht geplant sind. Gegenstand der Prüfung wa-
ren die 27 Entwicklungsabsichten (Tab. 1a), die im LP-
Entwurf S. 10 aufgelistet sind. Andere Betroffenheiten 
bzw. Festsetzungen sind nicht Gegenstand der Stellung-
nahme. Es sind in den textlichen Erläuterungen sowie in 
der Kartendarstellung verschiedentlich weitere Änderun-
gen und Vorhaben vermerkt, über die jedoch kaum De-
tailinformationen vorliegen. Eine Äußerung dazu ist auf 
dieser Grundlage nicht möglich. Ein Teil dieser Vorhaben 
ist in Tab. 1b aufgelistet.  

 

   Nach derzeitiger Kenntnis könnten forstliche Belange 
beim Wochenendhausgebiet „Hohe Birke" („Anpassungen 
an aktuelle Gegebenheiten") berührt sein. Die höhere 
Forstbehörde bittet in diesem Fall um Zusendung ent-
sprechender Planungsunterlagen. 

Der bestehende Waldabstand bleibt erhalten. Das Gebiet 
soll in Richtung Norden, Osten und Südosten an die tat-
sächlichen Gegebenheiten angepasst werden.  
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 noch RP Tübingen  

 

 

   Das Sondergebiet Reitsport [BÖ XI], für das ein BBP in 
Aufstellung ist und derzeit ein Zielabweichungsverfahren 
durchgeführt wird, grenzt direkt an eine Waldfläche an. 
Zulässig wäre gemäß Planung auch eine Errichtung von 
Reithallen, Vereinsheim, Stallungen und offenen Pferde-
boxen (Paddocks). Die angrenzende Waldfläche ist als 

Im Bebauungsplanverfahren wurde in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden der Waldabstand bereits auf 50 m 
erhöht um den Schutzansprüchen der genannten Struktu-
ren gerecht zu werden. 
Der Bebauungsplan „Sondergebiet Reitsport“ ist bereits 
rechtskräftig. 
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Waldbiotop (gem. § 33 LNatSchG) ausgewiesen. Es han-
delt sich um das Feldgehölz „FND "Wäldle" W Hofen", 
Biotop-Nr. 6920 2361-91. Vorsorglich wird diesbezüglich 
auf die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Waldabstandes bei Bauvorhaben von mind. 30 m gem. § 
4 Abs. 3 Landesbauordnung (LBO) im nachgelagerten 
BBP-Verfahren hingewiesen. Die nachträgliche Erteilung 
einer Waldumwandlungsgenehmigung kann nicht in Aus-
sicht gestellt werden 

 

 noch RP Tübingen  3. Planungsgrundlagen  
Die Überprüfung der aufgenommenen Grundlagen mit 
spezifisch forstlichem Bezug ergab, dass in die Planung 
zwar Waldbiotope sowie die Waldfunktionen nach Wald-
funktionenkartierung (WFK) einbezogen wurden, nicht 
aber der Generalwildwegeplan (GWP). Um dessen Er-
gänzung wird gebeten. Betroffenheit ist im äußersten 
Westen gegeben. Bislang ohne konkrete Entwicklungsab-
sichten. Im Hinblick auf die mittel- und langfristigen Pla-
nungshorizonte der Bauleitplanung erscheint eine dezi-
dierte grafische Darstellung des Wildtierkorridors (1000m-
Band) zweckmäßig. Die Forstdirektion verweist diesbe-
züglich fachlich auf Herrn Martin Strein als Ansprechpart-
ner an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, 
Abteilung Wald und Gesellschaft (Tel. 0761/4018-117; E-
mail Martin.Strein@forst.bwl.de). Die Geodaten können 
von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden Württemberg, Abt. Waldnaturschutz, Wonnhal-
destraße 4 in 79100 Freiburg i.Br. (http://www.fva-bw.de) 
bezogen werden. 

Die Daten des Generalwildwegeplanes werden bei der 
Ausarbeitung des Landschaftsplan-Entwurfs einfließen. 
 

   Unter der Voraussetzung, dass keine Waldflächen durch 
die Planung in Anspruch genommen oder beeinträchtigt 
werden und bei Bauvorhaben die Waldabstandsregelung 
Berücksichtigung findet, bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Planungen. 

Aufgrund der Lage in den Waldflächen der westlichen 
Randbereich und keiner dort beabsichtigten Planungen 
wird der dortige Wildtierkorridor nicht berührt. 

 

   4. Sonstige Hinweise 
Sollten im Rahmen der Erstellung des FNP und beglei-
tender Planungen Kompensationsmaßnahmen innerhalb 
Waldes vorgesehen werden, wird um entsprechende Be-

Kenntnisnahme 
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teiligung der höheren Forstbehörde gebeten. Wird im weiteren Verfahren beachtet 

 noch RP Tübingen  5. Redaktionelle Hinweise 
Die im Vorentwurf zum Landschaftsplan enthaltenen Ge-
biets-Kürzel werden in der Tabelle S. 10 und im Teil F 
(Landschaftsplanerische Aussagen) ab S. 71 teilweise 
mehrfach vergeben (Bsp.: ER V; BÖ X, XI und XII) oder 
unter verschiedenen Bezeichnungen geführt (z.B. Römer-
hof KI IX und X). Außerdem werden insgesamt mehr Ge-
biete evaluiert als in der Tabelle aufgelistet. 

 
Wird entsprechend korrigiert.  
 

   Die untere Forstbehörde der des Landkreises Ludwigs-
burg erhält eine Mehrfertigung dieses Schreibens. 

Kenntnisnahme 

5.  Landratsamt Ludwigs-

burg 

29.05.2017 Zu dem beabsichtigten Flächennutzungsplan nehmen wir 
wie folgt Stellung: 

 

   I. Bauplanungsrecht  

   Die rot gestrichelten Linien in dem Flächennutzungsplan 
sind in der Legende entsprechend zu erläutern. 

Die Erläuterung ist als Textfeld direkt an der entsprechen-
den Fläche vermerkt. Diese Flächen werden voraussicht-
lich beim FNP-Entwurf entfallen. 

 

   Der Regionale Grünzug, in dem das Sondergebiet Reit-
sport liegt, steht dieser Planung derzeit noch entgegen. 
Das dazu gehörige Zielabweichungsverfahren läuft be-
reits. 

Für die Abgrenzung des Bebauungsplangebietes ist das 
Zielabweichungsverfahren zwischenzeitlich beendet und 
genehmigt worden. 
Der Bebauungsplan ist seit dem 29.08.2019 rechtskräftig. 

   BÖ VI „Wohnbauerweiterung Hofen" und BÖ IV „Wohn-
bauerweiterung Hohenstein II" liegen teilweise im Regio-
nalen Grünzug. Ein Zielabweichungsverfahren ist mit dem 
Regierungspräsidium Stuttgart und dem Verband Region 
Stuttgart abzuklären.  

 
 
Die Flächen innerhalb des regionalen Grünzuges werden 
nicht weiterverfolgt.  

   Die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen 
liegen weit über dem berechneten Flächenbedarf für 
Wohnbau und Gewerbe. Eine Reduzierung soll im weite-
ren Verfahren erfolgen. 

 

   II. Naturschutz  

   Die geplanten Wohnbau- und Gewerbeflächen führen 
grundsätzlich zu einem direkten Verlust von Boden und 
Lebensräumen. Flächenverbrauch und Landschaftszer-
schneidung sind die Hauptursachen für das Artensterben. 
Weitere Flächen werden durch menschliche Aktivitäten im 
Umfeld entwertet. 
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   Ferner wird die Siedlungsausdehnung eine Steigerung 
des individuellen Verkehrs nach sich ziehen, was sich 
wiederum negativ auf die Umwelt auswirken wird.  

Entsprechende gutachterliche Aussagen zu den verkehrli-
chen Auswirkungen werden erarbeitet und in den Entwurf 
des FNP einfließen.  
 

 noch LRA  Die Neuausweisung von Siedlungsflächen sollte im Sinne 
nachkommender Generationen immer auf den tatsächli-
chen Bedarf beschränkt werden. 

Im Entwurf wird die Bedarfsbegründung ausformuliert wer-
den, so dass daraus – im Rahmen des Kontingents – ent-
sprechende Flächenausweisungen erfolgen. 
 

   Mittels einer Strategischen Umweltprüfung ist im FNP-
Verfahren auszuarbeiten, welche Flächen mit den ge-
ringsten Umweltauswirkungen verwirklicht werden kön-
nen. 

Auf Grundlage des Landschaftsplanes (LP), der im Weite-
ren als Entwurf ausgearbeitet wird, wird eine Umweltprü-
fung (SUP) zum Entwurf des FNP erstellt. Die Ergebnisse 
von LP und SUP werden in den Entwurf und die Flächen-
auswahl des FNP einfließen. 

   Die Planung sollte sich weiterhin damit auseinanderset-
zen, wo der erforderlich werdende naturschutzrechtliche 
Ausgleich erfolgen kann. Diese Flächen können dann im 
Plan als „Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft" eingezeichnet werden. 

Im Entwurf des LP werden entsprechende Flächen vorge-
schlagen. Diese können dann in den FNP übernommen 
werden. 
 

   Einige Wohnbau- und Gewerbeflächen werden ins Land-
schaftsschutzgebiet „Alter Neckarbogen bei Kirchheim am 
Neckar, Hofen und Hohenstein mit angrenzenden Gebie-
ten" geplant. Dieser Planung steht die LSG Verordnung 
als höherrangiges Recht entgegen. Eine Änderung der 
Verordnung stellen wir auf Grundlage der vorliegenden 
Unterlagen derzeit nicht in Aussicht. 
 

Entsprechend der Gebietsauswahl für den Entwurf des 
FNP werden diese Flächen und ihre Abgrenzung über-
prüft. 

   III. Wasserwirtschaft und Bodenschutz  

   Kommunales Abwasser und Oberflächengewässer  

   Die hydraulische Leistungsfähigkeit des Mühlbaches 
(Gemarkung Kirchheim und Bönnigheim) sowie des Ens-
baches (Gemarkung Erligheim) ist innerhalb der Ortsla-
gen weitestgehend ausgeschöpft bzw. wird bereits über-
schritten. 

 
 
 
Kenntnisnahme. 

   Durch eine weitere Bebauung im Einzugsgebiet der Ge-
wässer kann sich die Hochwasserproblematik noch weiter 
verschlechtern. 

Dies wird im weiteren Verfahren geprüft.  

   Nach dem § 55 Absatz 2 WHG soll Niederschlagswasser 
von Grundstücken dezentral durch Versickerung oder 

Kenntnisnahme 
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ortsnahe Einleitung in ein Oberflächengewässer beseitigt 
werden. 

   Zudem soll die Wasserbilanzierung der zukünftig bebau-
ten Flächen der Flächen im unbebauten Zustand entspre-
chen. Wir bitten, dies entsprechend bei den weiteren Pla-
nungen zu berücksichtigen bzw. die Entwässerung der 
Neubaugebiete rechtzeitig mit dem Landratsamt Ludwigs-
burg, Fachbereich Umwelt abzustimmen. 

Hierzu wurden bereits gutachterliche Aussagen eingeholt. 
Diese werden in die Entwurfs-Unterlagen eingearbeitet.   

 noch LRA  Gemarkung Erligheim:  

   Östlich des bestehenden Gewerbegebietes, angrenzend 
an den Ensbach, ist die Errichtung eines Campingplatzes 
vorgesehen. Innerhalb dieser Fläche besteht ein Rückhal-
tebecken, welches erhalten werden muss.  

Das bestehende Regenrückhaltebecken soll bei der Er-
richtung eines Campingplatzes bestehen bleiben.  

   Die Darstellung der Überflutungsflächen der Hochwasser-
gefahrenkarte endet am Ende des Gewerbegebietes. Wir 
empfehlen zu prüfen, ob der Bereich des geplanten Cam-
pingplatzes außerhalb der Überflutungsfläche für ein 100-
jährliches Hochwasser liegt. 

Nach den bei der LUBW einsehbaren Unterlagen zur 
Hochwasserrisikomanagement-Abfrage liegt der geplante 
Campingplatz außerhalb von HQ100-Flächen. 
 

   Im derzeitigen Nachweis der Regenwasserbehandlung 
sind die neuen Baugebiete teilweise nicht enthalten. Da 
das Verfahren mittlerweile kurz vor dem Abschluss steht, 
würden wir evtl. weitere Forderungen zum Nachweis der 
Regenwasserbehandlung im Zuge der Erschließung prü-
fen und abhandeln. 

Kenntnisnahme  
 

   Bönnigheim:  

   Derzeit wird der Nachweis der Regenwasserbehandlung 
für das Einzugsgebiet der Kläranlage Bönnigheim erstellt. 
Die Neubaugebiete sollten dementsprechend mitberück-
sichtigt werden. 

Kenntnisnahme  
 

   Kirchheim:  

   Keine Hinweise. Kenntnisnahme 

   Wasserschutzgebiete/Grundwasserschutz  

   Im Geltungsbereich des FNP sind Einzugsgebiete der 
Trinkwasserfassungen „Freudentaler Pfad" der Stadt 
Bönnigheim sowie „Fronberg" der Gemeinde Kirchheim 
fachtechnisch abgegrenzt. Diese Abgrenzungen (in der 
Anlage als pdf beiliegend) überlagern die rechtswirksam 
ausgewiesenen Wasserschutzgebiete und sollten nach-

Die beiden genannten Trinkwasserfassungen werden im 
Landschaftsplan (Themenkarte Wasser) dargestellt. 
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richtlich in den FNP aufgenommen werden (z.B. ver-
gleichbar der Darstellung in der Regionalplanung als ‚Ge-
biet zur Sicherung von Wasservorkommen`). 

   Die Überplanung bisher unbebauter Flächen führt generell 
zu einer Minderung der Grundwasserneubildung. Dieser 
Eingriff in das Schutzgut Wasser ist in den weiteren Ver-
fahren zu berücksichtigen. 

Dieser Aspekt wird im Rahmen des Landschaftsplanes 
sowie der Umweltprüfung beachtet. 
 

 noch LRA  Altlasten  

   Für den Planbereich (Gemarkungen Bönnigheim, Erlig-
heim und Kirchheim) liegen uns Hinweise zu einer Viel-
zahl von Altlastenverdachtsflächen (84 Altstandorte und 
15 Ablagerungsflächen) vor. Die Informationen aus den 
historischen Erhebungen des Landkreises Ludwigsburg 
zu diesen Flächen haben wir den Kommunen auf CD 's 
bekannt gegeben. 

Kenntnisnahme. 
Diese Flächen sind im Vorentwurf des Landschaftsplanes 
enthalten und werden in den Entwurf des FNP übernom-
men. 
 

   Konkrete altlastentechnische Anforderungen können nur 
bei konkret geplanten Einzelverfahren vorgenommen 
werden. 

Kenntnisnahme 

   Bodenschutz  

   Durch die angedachten Flächenausweisungen werden 
überwiegend hoch leistungsfähige Böden überplant und 
dem Naturhaushalt sowie der Landwirtschaft entzogen. 

Im Rahmen der Gebietsprüfung im LP wird dies beachtet 
und fließt im Weiteren als zu beachtender Aspekt in die 
Gebietsauswahl zum FNP-Entwurf ein. 
 

   IV. Abfallwirtschaft  

   Wir bitten bei allen Planungen die Vorgaben der BG 
Transport und Verkehr zu beachten. Bei Missachtung der 
Vorgaben kann eine Müllentsorgung nicht gewährleistet 
werden. 

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung kann eine 
detaillierte Berücksichtigung der genannten Vorgaben 
nicht erfolgen. Dies ist später, im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung, zu berücksichtigen. 
 

   V. Immissionsschutz Die nachfolgend für die jeweiligen Gebiete aufgeführten 
Hinweise und Anregungen werden geprüft und fließen in 
die weitere Beurteilung im Landschaftsplan mit ein und 
werden bei der Gebietsauswahl zum FNP-Entwurf berück-
sichtigt. 

   Bönnigheim:  

   1 Bö I: Schlossfeld II Süd 
Die Wirkung als Kaltluftproduktionsgebiet für den Sied-
lungsbereich geht durch eine Bebauung verloren. 

Für das Gebiet wurde bereits ein Bebauungsplan aufge-
stellt. Dieser ist seit dem 22.03.2018 rechtskräftig 
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 noch LRA  2. Bö II: Schlossfeld III  
Die Wirkung als Kaltluftproduktionsgebiet für den Sied-
lungsbereich geht durch eine Bebauung verloren. 
Die Lärmeinwirkungen durch die K 1629 sollten bei der 
weiteren Planung berücksichtigt werden. 

 

   3. Bö III Nordstadt 
Keine Anregungen 

 
 

   4. Bö IV Wohnbau — Erweiterung Hohenstein 1,3 
ha 
Die Wirkung als Kaltluftproduktionsgebiet für den Sied-
lungsbereich geht durch eine Bebauung verloren. 
Die Lärmeinwirkungen vom südlich gelegenen Gewerbe-
gebiet (Lutz) sollten bei der weiteren Planung berücksich-
tigt werden. 

 
 
 

   5. Bö V Wohnbau — Erweiterung Hohenstein II 0,8 
ha 
Die Wirkung als Kaltluftproduktionsgebiet für den Sied-
lungsbereich geht durch eine Bebauung verloren. 

 
 
 

   6. Bö VI Wohnbau — Erweiterung Hofen 0,8 ha 
Die Wohnbaufläche ist im Plan mit 2,6 ha angegeben. 
(unplausibel) 
Die Lärmeinwirkungen durch die K 1630 sollten bei der 
weiteren Planung berücksichtigt werden. 

 
 
 
 

   7. Bö VII Lauffener Feld IV 8,8 ha Gewerbe  
Die Wirkung als Kaltluftproduktionsgebiet für den Sied-
lungsbereich geht durch eine Bebauung verloren. 

 
 

   8. Bö VIII Lauffender Feld Nord 8,5 ha Gewerbe  
Die Wirkung als Kaltluftproduktionsgebiet für den Sied-
lungsbereich geht durch eine Bebauung verloren. 

Die Ausweisung der Fläche „Lauffener Feld Nord“ wird 
nicht weiterverfolgt. 

   9. Bö IX Stromberg-Kellerei 2,9 ha Sondergebiet 
Die geplante Erweiterung der Kellerei kann im Hinblick auf 
Lärm Auswirkungen auf den BPlan Burgfeld haben. 

 

   10. Bö X Hohenstein Institute Erweiterung 1,9 ha 
Sondergebiet 
Das geplante Sondergebiet grenzt an Wohngebiete. Die 
Gebietsverträglichkeit im Hinblick auf Lärmimmissionen in 
die vorhandenen Wohngebiete sollte untersucht werden. 

 
 
Für das Gebiet wurde bereits ein Bebauungsplan aufge-
stellt. Dieser ist seit dem 07.05.2020 rechtskräftig. 

   11. Bö XI Reitsport 4,1 ha Sondergebiet  Kenntnisnahme. Für das Gebiet wurde mittlerweile ein 
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Keine Anregungen Bebauungsplan aufgestellt, welcher seit dem 29.08.2019 
rechtskräftig ist. 

   12. Bö XII Kleintierzucht 0,6 ha Sondergebiet 
Keine Anregungen 

Die Ausweisung dieser Fläche wird nicht weiterverfolgt.  
 

 noch LRA  13. Bö X Campingplatz Burgfeld 3,7 ha 
Lärmeinwirkungen durch das Sondergebiet Stromberg 
Kellerei sollten untersucht werden. 

 
Die Ausweisung dieser Fläche wird nicht weiterverfolgt.  
 

   14. Bö XI Camping Platz I (Stromberg-Kellerei) 2,4 ha 
Die Lärmeinwirkungen der Kellerei auf den Campingplatz 
sollten untersucht werden. 
Die Lärmeinwirkungen des Campingplatzes auf das öst-
lich gelegene Wohngebiet sollten berücksichtigt werden. 

 
 
Die Ausweisung dieser Fläche wird nicht weiterverfolgt.  
 

   15. Bö XII Camping Platz II 4,9 ha 
Keine Anregungen 

 
 

   Erligheim:  

   16. ER I Aichert II Wohnbaufläche 2,3 ha 
Keine Anregungen 

 
 

   17. ER II Fuchsloch Wohnbaufläche 2,9 ha 
Die Lärmimmissionen der angrenzenden L 1107 auf die 
geplante Wohnbebauung sollten berücksichtigt werden. 

 
Die Ausweisung dieser Fläche wird nicht weiterverfolgt.  
 

   18. ER III Kuhäcker/Habertsau II, Wohnbau 3,1 ha  
Keine Anregungen 

 

   19. ER IV Gewerbefläche 3,0 ha 
Keine Anregungen 

 

   20. ER V MI 2,3 ha  
Keine Anregungen 

 

   21. ER V Camping Sondergebiet 1,2 ha 
Keine Anregungen 

 

   Kirchheim am Neckar:  

   22. KI I Hinter den Lüssen II Süd, Wohnbau 2,0 ha 
Verlust von klimatisch relevantem Bereich 

 

   23. KI II Ehemalige Tennisplätze, Wohnbau 1,0 ha 
Keine Anregungen 

 

   24. KI III Wasseräcker I, Wohnbau 1,5 ha 
Verlust von klimatisch relevanten Bereichen 

 

   25. KI IV Wasseräcker II, Wohnbau 2,0 ha 
Verlust von klimatisch relevanten Bereichen. Im Plan sind 
2,3 ha angegeben. 
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   26. KI V Ehemalige Gärtnerei, Wohnen 0,7 ha  
Keine Anregungen 

 

 noch LRA  27. KI VI Erweiterung Hellebarten, Gewerbe 4,1 ha 
Verlust von klimatisch relevanten Bereichen 

 

   28. KI VII Erweiterung Ehewiesen I, Gewerbe 1,2 ha 
Keine Anregungen 

 

   29. KI VIII Erweiterung Ehewiesen II, Gewerbe 2,8 ha 
Keine Anregungen 

 

   30. KI IX Römerhof Sondergebiet 
Keine Anregungen 

 

   VI. Forsten  

   1. Waldflächeninanspruchnahme: 
Nach den Planunterlagen werden für die Neuausweisung 
von Vorhabensgebieten keine Waldflächen in Anspruch 
genommen.  

 

   Allerdings ist in den Planunterlagen der bestehende 
Häckselplatz als Gemeinbedarfsfläche im Stadtwald nicht 
ausgewiesen. Da nach den Informationen des Fachbe-
reichs Forsten die Stadt den bestehenden Häckselplatz 
auch zukünftig am derzeitigen Standort betreiben möchte, 
sollte dieses Vorhaben, das eine Waldflächeninanspruch-
nahme von ca. 0,2 ha zur Folge hat, in den FNP-Entwurf 
aufgenommen werden. 

Die Fläche wird in den FNP-Entwurf übernommen. 
 

   2. Waldabstand: 
Auf die Waldabstandsthematik wurde bereits im laufen-
den BBP-Verfahren „Sondergebiet Reitsport" [BÖ XI] hin-
gewiesen. 

Kenntnisnahme 
In Abstimmung mit den zuständigen Behörden wurde beim 
BBP-Verfahren „Sondergebiet Reitsport“ der Waldabstand 
bereits auf 50 m erhöht um den Schutzansprüchen der 
genannten Strukturen gerecht zu werden. 
Der Bebauungsplan ist seit dem 29.08.2019 rechtskräftig. 

   3. Landschaftsplan: Entwicklungsziele und Maß-
nahmen: 
Die vorliegende Fassung des Landschaftsplans weist 
bisher keine Entwicklungsziele und Maßnahmen aus. 
Sollten hier Maßnahmen im Laufe des FNP-Verfahrens 
ausgewiesen werden, die Wald betreffen, wird um Einbe-
ziehung in das Verfahren gebeten. Dies gilt ebenfalls für 
die evtl. Planung von Kompensationsmaßnahmen im 
Wald, die im Rahmen der Umsetzung von geplanten Vor-

 
 
Die Ziele und Maßnahmen werden zum Landschaftsplan-
Entwurf formuliert und im weiteren Verfahren vorgelegt. 
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habensflächen vorgesehen sind. 

 noch LRA  4. Hinweis: 
Die Planunterlagen weisen darauf hin, dass für das be-
stehende Wochenendhausgebiet, das an den Stadtwald 
grenzt, Anpassungen erforderlich sind. Dagegen wird in 
Kapitel F 1.4.1 in der Begründung zum FNP-Entwurf aus-
geführt, dass „keine Änderungen angedacht" sind. Sollten 
im weiteren Verfahrensverlauf in diesem Bereich Anpas-
sungen geplant werden, die forstliche Belange berühren, 
ist der Fachbereich Forsten in das Verfahren einzubezie-
hen. 

 
Es ist eine Erweiterung des bestehenden Wochenend-
hausgebietes vorgesehen (siehe Planteil). Der bisherige 
Waldabstand bleibt erhalten.  

   Der Fachbereich Forsten weist auf die weiteren Ausfüh-
rungen in der Stellungnahme der Abt. Forstdirektion des 
Regierungspräsidiums Tübingen vom 28.03.2017 hin. 

Kenntnisnahme 

   VII. Landwirtschaft  

   Die landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet zählen 
überwiegend zur Vorrangflur Stufe I der digitalen Flurbi-
lanz. Diese umfasst vorwiegend landbauwürdige Flächen 
(gute bis sehr gute Böden) mit geringer Hangneigung und 
auch Flächen, die wegen der ökonomischen Standort-
gunst oder wegen ihrer besonderen Eignung für den An-
bau von Intensivkulturen wie Reben, Obst, Gemüse (z.B. 
Spargel) für einen ökonomischen Landbau und die Ernäh-
rungs- und Energiesicherung unverzichtbar und deshalb 
der landwirtschaftlichen Nutzung unbedingt vorzubehalten 
sind. Umwidmungen zu Bauland, Verkehrsflächen oder 
naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen sollten, wo mög-
lich, auf Flächen der Vorrangflur Stufe I unterbleiben. 

Auf die Belange der Landwirtschaft und die für die Land-
wirtschaft besonders gut geeigneten Flächen wird in der 
Konfliktanalyse sowie in den Gebietsbeurteilungen einge-
gangen.  

   Teilweise liegen die Vorhaben laut Raumnutzungskarte 
des Regionalplans innerhalb von regionalen Grünzügen 
und/oder auch Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft. 
Diese sind für eine wirtschaftliche und ressourcenscho-
nende Produktion besonders geeignet. Gute Böden sind 
wegen ihrer Fähigkeit zur Speicherung von Wasser und 
von Pflanzennährstoffen Garant für eine hohe Ertragssi-
cherheit. 

Die regionalplanerischen Restriktionen werden innerhalb 
der Gebietsbeurteilungen berücksichtigt und behandelt.  

   Nach 3.2.2 (G) (2) des Regionalplans ist in den Vorbe-
haltsgebieten für die Landwirtschaft der Erhaltung der 

Im Rahmen der Gebietsauswahl zum FNP-Entwurf werden 
die Belange entsprechend berücksichtigt und auch die 
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besonders geeigneten landwirtschaftlichen Bodenflächen 
bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen ein 
besonderes Gewicht beizumessen. Nach § 1 a Abs. 2 
Satz 2 BauGB sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen 
nur im notwendigen Umfang für eine andere Nutzung 
herangezogen werden. Es wird daher angeregt, die Pla-
nung möglichst flächensparend umzusetzen und nur im 
erforderlichen Maß Flächen in die Planung einzubeziehen. 

Flächenausweisungen im Rahmen des Kontingents vor-
genommen. 
 

 noch LRA  Sollten bestehende Feldwege abgeschnitten oder über-
baut werden, bittet der Fachbereich Landwirtschaft um 
Beachtung und ggfls. eine entsprechende Ersatzplanung 
zur Sicherung der Bewirtschaftung der angrenzenden 
Flächen. 

Die Flächenausweisungen orientieren sich soweit als mög-
lich bereits an Feldwegen. Teilweise ist dies aufgrund der 
Flächengrößen nicht möglich. Sollten diese Flächen in den 
Entwurf des FNP übernommen werden, so kann eine Er-
satzplanung des Feldwegenetzes erst konkret auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 
 

   Zur Ermittlung des Bauflächenbedarfs: 
Bei der Ermittlung der Baulücken wurden Freiflächen aus 
Bereichen von rechtskräftigen Bebauungsplänen sowie 
aus dem Innenbereich erfasst. 
Für Erligheim sind 2,2 ha Wohnbauflächen bis 2015 an-
gedacht, was nach Abzug der bestehenden Flächenpo-
tentiale allerdings eine negative Bilanz von -1,1 ha an im 
FNP auszuweisender Wohnbaufläche bis 2015 ergibt. 
Bei den Gewerbeflächen sind für Bönnigheim im Rahmen 
der FNP-Fortschreibung 4,0 ha geplant. Nach Abzug der 
vorhandenen Flächenreserven ergibt sich hier ebenfalls 
eine Planung von 2,7 ha über Bedarf. 

Die Berechnung des Bauflächenbedarfs wurde nochmals 
überarbeitet.  

   Dem Gebot des sparsamen Landverbrauchs nach § 1a 
BauGB kann Rechnung getragen werden durch 

 

   • Überbauung von Baulücken (§ 176 BauGB Bauge-
bot), 

 

   • Sanierung alter Quartiere,  

   • einen an den Bedarf angepassten Umfang bei der 
Erschließung von Bauflächen, 

 

   • möglichst zügige und vollständige Bebauung von 
bestehenden Baugebieten vor der Ausweisung neuer 
Baugebiete und 

 

   • verdichtetes Bauen. Kenntnisnahme 
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 noch LRA  Wir bitten um Prüfung, inwieweit dadurch der Umfang der 
Überplanungen reduziert werden kann. 

Kenntnisnahme 
 

   Aus agrarstruktureller Sicht gibt es folgende Hinweise und 
Anregungen zu einzelnen Gebietsausweisungen: 

 

   Kirchheim a. N.  

   1. KI IV „Wasseräcker II" und KI VIII „Ehewiesen II"  
Aus agrarstrukturellen Gesichtspunkten ist der Zuschnitt 
für die beiden Gebiete kritisch zu sehen, hier sollte mehr 
an die bestehende Bebauung angegliedert werden. Die 
Planungen ragen hinaus in die Feldflur und führen somit 
zur Entstehung von Restflächen inmitten oder nahe an 
bestehender Bebauung, deren Bewirtschaftung mit Mehr-
aufwand und auch zu erwartenden Konflikten mit Anwoh-
nern verbunden ist. 

Der Zuschnitt der Fläche „Wasseräcker II“ wurde geändert 
und orientiert sich nun mehr an der bestehenden Bebau-
ung. Das Gebiet „Eheweisen II“ wird nicht weiterverfolgt.  
 

   Erligheim  

   2. ER III „Kuhäcker / Habertsau II"  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um sehr hochwertige 
Böden für die Landwirtschaft, die dieser verloren gehen. 

Im Rahmen der Gebietsauswahl zum FNP-Entwurf werden 
diese Aspekte mit einfließen. 
 

   3. ER II „Fuchsloch" und ER IV „Gewerbefläche"  
Der Fachbereich Landwirtschaft weist darauf hin, dass 
sich der Zuschnitt der Plangebiete nicht an der aktuellen 
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen orien-
tiert und somit zu einer ungünstigen Zerschneidung der 
Flurstücke führt. 

Im Rahmen der Gebietsauswahl zum FNP-Entwurf werden 
diese Aspekte mit einfließen. Ob eine für die landwirt-
schaftliche Nutzung günstigere Gebietsabgrenzung mög-
lich ist, wird im Weiteren geprüft. 
 

   4. ER V „Camping"  
Im Rahmen einer Flurbereinigung 1964 wurden Draina-
gen gelegt, daher sind diese Flächen für die Landwirt-
schaft von besonderer Bedeutung und sollten dieser wei-
terhin zur Verfügung stehen. 

Dies ist bekannt und wird im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens berücksichtigt.  

   Bönnigheim  

   5. BÖ III „Nordstadt"  
Bei dem Plangebiet handelt es sich um sehr hochwertige 
Böden für die Landwirtschaft, die dieser verloren gehen. 

Kenntnisnahme  
Der Konflikt wird im weiteren Verfahren in der Gebietsbe-
urteilung berücksichtigt.  
 

   6. BÖ VI „Wohnbauerweiterung Hofen"  
Das Plangebiet liegt teilweise in einem regionalen Grün-
zug. 

Es wird nur der Teil außerhalb des regionalen Grünzuges 
weiterverfolgt.  

   7. BÖ VII „Lauffener Feld IV" sowie BÖ VIII „Lauffe-  
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ner Feld Nord"  
Bei den Flächen für die beiden Vorhaben handelt es sich 
um landwirtschaftliche Vorrangflur der Stufe I, die Böden 
sind für die örtliche Landwirtschaft von hoher Bedeutung. 
Hier gehen sehr hochwertige Produktionsflächen der 
Landwirtschaft verloren. 

Die Aspekte der Landwirtschaft werden mit besonderem 
Gewicht in die Gebietsbeurteilung mit einfließen.  

 noch LRA  Generell regt der Fachbereich Landwirtschaft an, die 
Maßnahme BÖ VIII näher an der bestehenden Bebauung 
zu planen und ggfls. zwischen bestehender Wohnbebau-
ung und dem geplanten Gewerbegebiet ein Mischgebiet 
auszuweisen, um bestehende Lücken in der Flächen-
überplanung zu schließen und nicht in die freie Feldflur zu 
bauen. 

Die Fläche „Lauffener Feld Nord“ wird nicht weiterverfolgt.  

  

   Zudem befindet sich das Vorhaben BÖ VII in einem regi-
onalen Grünzug. 

Trotz der Lage im regionalen Grünzug hält die Stadt Bön-
nigheim an der Ausweisung der Gewerbebaufläche „Lauf-
fener Feld IV“ fest. Eine gewerbliche Weiterentwicklung 
wird an anderer Stelle nicht als sinnvoll erachtet. Im Rah-
men einer späteren Bebauungsplanaufstellung sollen die 
Möglichkeiten eines Zielabweichungsverfahrens geprüft 
werden. Ggf. ist dann eine FNP Änderung erforderlich.  

   In den Unterlagen ist daneben eine sog. „Tauschfläche für 
regionalen Grünzug" ausgewiesen, welche jedoch selbst 
innerhalb des bereits bestehenden Grünzuges liegt. Wir 
bitten um genaue Erklärung der Planung. 

 
Die Fläche wurde aus dem Entwurf entfernt.  

   Nach Urteilen des VGH Baden-Württemberg (23. Juli 
2004 • Az. 3 S 2517/03; 20. Mai 1999 • Az. 8 S 1704/98 
sowie 26. September 2003 — Az. 3 S 2481/02) sollte 
regelmäßig ein 20 m breiter Emissionsschutzstreifen zwi-
schen Wohnbebauung und landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, v.a. von Gärtnereien und Intensivobstanlagen 
sowie Weinbau in die Planung mit aufgenommen werden, 
um den betroffenen Interessen an einer uneingeschränk-
ten Fortführung der landwirtschaftlichen Produktion und 
einer ungestörten Wohnnutzung hinreichend Rechnung 
zu tragen. Unseres Erachtens besteht die Gefahr, dass 
die Bewirtschafter der angrenzenden Weinberge zu den 
Planungen „Hohenstein II" sowie „Wohnbauerweiterung 
Hofen" durch eine Wohnbebauung zusätzlichen Abwehr-

Die Schutzabstände sind von den Bewirtschaftern auf ihrer 
eigenen Fläche einzuhalten.  
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ansprüchen ausgesetzt werden könnten. Eine Gefähr-
dung der menschlichen Gesundheit durch die bei der 
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auftretende Abtrift 
ist bei der Einhaltung eines Abstands von 20 m zwischen 
der behandelten Fläche und einer benachbarten Wohn-
bebauung nicht zu befürchten. 
Dieser Konflikt ist planerisch durch Schutzabstände und 
Pflanzungen zu lösen. Wir weisen darauf hin, dass bei 
Pflanzungen die Grenzabstände gegenüber Grundstü-
cken im Außenbereich nach dem Nachbarrecht in Baden-
Württemberg zu beachten sind. Der Fachbereich Land-
wirtschaft bittet, diese Vorgaben bei den weiteren Planun-
gen zu beachten. 

 noch LRA  Weiterhin wird angeregt, bei der Ausweisung möglicher 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft auch Aufwertungspotentiale 
bei Grünflächen und Flächen für den Gemeinbedarf zu 
beleuchten. Zum Ausgleich möglicher Eingriffe in das 
Schutzgut Boden könnten ggfls. auch „Entsiegelungspo-
tentiale" im Siedlungsflächenbestand herangezogen wer-
den.  
 

Die Aufwertungspotentiale werden im LP im Rahmen der 
Maßnahmen berücksichtigt.  

   Weiterhin regt der Fachbereich Landwirtschaft an, Mög-
lichkeiten produktionsintegrierter Maßnahmen zu prüfen, 
um weitere Produktionsflächenverluste für die landwirt-
schaftlichen Betriebe durch Kompensationsmaßnahmen 
zu begrenzen. 

Die Belange der Landwirtschaft werden in den Maßnah-
men berücksichtigt.  

  

 

 Falls für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen landwirt-
schaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen wer-
den sollen, bitten wir um eine frühzeitige Beteiligung bei 
der Auswahl der Flächen (§ 15 Abs. 6 NatSchG). 

Kenntnisnahme 
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noch LRA 

 

 

 

6.  PLEdoc GmbH 24.04.2017 Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der Gas-
LINE GmbH & Co. KG, Straelen, sind wir mit der Wahr-
nehmung ihrer Interessen im Rahmen der Bearbeitung 
von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-rechtlichen 
Verfahren beauftragt. 

Kenntnisnahme 

   In einer Kopie des uns auf CD zur Einsicht gestellten Flä-
chennutzungsplans haben wir die Trassenführung der 
eingangs genannten Ferngasleitung grafisch übernom-
men, sowie Leitungskenndaten hinzugeschrieben. 

 

   Die Darstellung der geplanten Versorgungsanlage ist im 
Vorentwurf des Flächennutzungsplans sowie in den Tras-
sierungsplänen nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl 
ist die Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall nicht 
ausgeschlossen. 

 

   Aufgrund des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau 
der Ferngasgemeinschaftsleitung vom 22.11.2010 und 
der damit geltenden Veränderungssperre, stimmen wir 
der geplanten Erweiterung des Sondergebiet Forschung 
Hohenstein Institute sowie der Erweiterung des Gewerbe-
gebietes Lauffener Feld IV im Vorentwurf des Flächennut-
zungsplanes nicht zu. 

Im Rahmen des BPlanverfahrens zum Sondergebiet For-
schung wurde die Leitung und ihre Trasse bereits beach-
tet. Die Anpassung des FNP an den o.g. BP erfolgt zum 
Entwurf 
 
Die Ausweisung des Gebiets Lauffener Feld IV wird nicht 
weiterverfolgt.   

   Wir weisen darauf hin, dass die Veränderungssperre so-
wohl für den Schutz- als auch für den Arbeitsstreifen gilt 

Kenntnisnahme 
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und Überplanungen nicht genehmigungsfähig sind. 

 noch PLEdoc GmbH  Weitere Angaben zu der geplanten Gashochdruckleitung 
erhalten Sie direkt von dem zuständigen Sachbearbeiter 
der Open Grid Europe GmbH. Ansprechpartner ist Herr 
Haesters oder dessen Vertreter, erreichbar unter der Ruf-
nummer 0201 / 3642-18920. 

Kenntnisnahme 

   Bei Ihren weiteren Planungen zur Aufstellung des Flä-
chennutzungsplans beachten Sie bitte das beiliegende 
geltende Merkblatt „Berücksichtigung von unterirdischen 
Ferngasleitungen bei der Aufstellung von Flächennut-
zungsplänen und Bebauungsplänen" der Open Grid Eu-
rope GmbH. 

Kenntnisnahme 

   Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass im Projektbereich 
keine Kabelschutzrohranlagen der GasLINE GmbH & Co. 
KG vorhanden sind. 

Kenntnisnahme 

7.  terranets BW 28.04.2017 Zuerst der Hinweis, der Bereich Netz wurde von der Gas-
versorgung Süddeutschland GmbH getrennt, dieser Be-
reich wurde umfirmiert in die terranets bw GmbH. Es ist 
ausreichend bei zukünftigen Verfahren nur die terranets 
bw GmbH zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 

   Wir bedanken uns für die Beteiligung an den geplanten 
Änderungen des oben genannten Flächennutzungspla-
nes. Im räumlichen Geltungsbereich liegen Anlagen der 
terranets bw GmbH. Im räumlichen Geltungsbereich des 
Flächennutzungsplanes sind unsere Anlagen nicht darge-
stellt. Wir bitten Sie das zu ändern. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
die Leitungstrassen werden erhoben und in den Entwurf 
eingearbeitete 
 

   Sollten Sie digitale Leitungsdaten wünschen, nehmen Sie 
bitte mit unserem Fachgebiet Dd / Herr Kieslinger 
(f.kieslinger@terranets-bw.de), Tel. Nr. 0711-7812 1393 
Kontakt auf. 

 

   Nach Ihren Planungen sind in verschiedenen Teilorten 
Näherungen (siehe Übersichtspläne) zu unseren Leitun-
gen u. Anlagen erkennbar. Danach wären wir zumindest 
von folgender aufgeführter Fläche, mit unserer Gashoch-
druckleitung Kirrlach - Metterzimmern (KRA), DN 300 
betroffen: 

 

   Gemarkung Bönnigheim: Tauschfläche Reg. Grünzug Diese Fläche wird nicht weiterverfolgt. 

   Durch den Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes Kenntnisnahme 
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verläuft die Gashochdruckleitung Kirrlach - Metterzim-
mern (KRA), DN 300 der terranets bw GmbH. Im Schutz-
streifen der Gashochdruckleitung verlaufen außerdem 
Telekommunikationskabel (Betriebszubehör). 

 noch terranets  Die Gashochdruckleitung ist zur Sicherung ihres Bestan-
des, des Betriebes und der Instandhaltung sowie gegen 
Einwirkungen von außen in einem Schutzstreifen von 6 m 
Breite (3 m beidseitig zur Leitungsachse) verlegt. Im 
Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der 
Gasleitung keine Gebäude oder baulichen Anlagen errich-
tet werden. Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Ein-
wirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder 
Betrieb der Gasleitung beeinträchtigen oder gefährden. 

Kenntnisnahme 
 

   Wir bitten Sie sicherzustellen, dass unser Unternehmen 
auch hier an den jeweiligen Verfahren beteiligt wird. 

Kenntnisnahme 

   Die Bepflanzung des Schutzstreifens ist immer mit terra-
nets bw abzustimmen. Tiefwurzelnde Gehölze sind im 
Schutzstreifen nicht zulässig. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 
 

   Bei allen Planungen sind die vorhandenen Gashochdruck-
leitungen zu berücksichtigen, um die erforderlichen Si-
cherheitsmaßnahmen rechtzeitig abstimmen zu können. 

Kenntnisnahme 

   Hinweisen möchten wir darüber hinaus auf unsere Pla-
nungen einer neuen Gashochdruckleitung, der Necka-
renztalleitung (NET-Leitung). Zum jetzigen Zeitpunkt pla-
nen wir gerade den ersten Abschnitt der NET-Leitung von 
Wiernsheim bis südlich von Löchgau. Für diesen Ab-
schnitt wird am 30.06.2017 beim Regierungspräsidium 
Stuttgart der Scoping-Termin stattfinden und wir erwarten 
die raumordnerische Beurteilung bis Ende diesen Jah-
res/Anfang nächsten Jahres. Abhängig von der Entschei-
dung der Übertragungsnetzbetreiber, ob in Heilbronn ein 
Gaskraftwerk als Netzstabilitätsanlage gemäß § 13k 
EnWG errichtet wird, müssen wir die NET-Leitung bis 
Heilbronn erweitern (zweiter Abschnitt der NET-Leitung). 
Das Gemeindegebiet von Bönnigheim wäre von diesem 
zweiten Abschnitt betroffen. Zwar sind zum jetzigen Zeit-
punkt die Planungen für den zweiten Abschnitt zurückge-
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stellt, dennoch hatten wir dem Verband den Verbandsge-
meinden mehrere Trassenvarianten, die durch das Gebiet 
der Verbandsgemeinde verlaufen vorgestellt. 

 noch terranets  Im Bereich der bereits planfestgestellten SEL-Trasse 
wären wir mit unserer geplanten Trassenvariante E8 von 
denselben Änderungen wie die SEL-Trasse im Flächen-
nutzungsplan betroffen. 

s.o. Behandlung Nr. 6 PLEdoc GmbH 

   Daher sprechen wir uns vorsorglich gegen die Auswei-
sungen der geplanten Erweiterungen Sondergebiet For-
schung Hohenstein Institute sowie Lauffener Feld IV aus. 
Zu Gesprächen hierzu sind wir jederzeit bereit. 

Im Rahmen des laufenden BPlanverfahrens zum Sonder-
gebiet Forschung wurde die Leitung und ihre Trasse be-
reits beachtet. Die Anpassung des FNP an den o.g. BP 
erfolgt zum Entwurf 
 

   Die NET-Leitung wird mit einem Schutzstreifen von 10m 
Breite (jeweils 5m rechts und links der Leitungsachse) 
geplant. Für das Verhalten und Maßnahmen im Bereich 
des Schutzstreifens verweisen wir auf unsere obigen Aus-
führungen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
 

   Wir bitten Sie auch dies in Ihren Planungen entsprechend 
zu berücksichtigen. 

 

   Mit der Open Grid Europe GmbH als Vorhabenträgerin 
der SEL-Leitung fanden bereits Gespräche hinsichtlich 
der Trassenführung im Bereich der SEL-Trasse und der 
Nutzung des Trassenbandes (d.h. Schutzstreifen und 
Arbeitsstreifen) statt. 

Kenntnisnahme 
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 noch terranets  
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 noch terranets  

 

 

8.  Amprion GmbH 20.04.2017 Über dem Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Bönnigheim verläuft die im Betreff genannte Höchstspan-
nungsfreileitung der Amprion GmbH zwischen den Mas-
ten 195 bis 211. 

 

   Den Verlauf der Leitung haben wir im beigefügten Flä-
chennutzungsplanfortführungsentwurf kenntlich gemacht. 

 

   Gegen die im Schutzstreifenbereich der Höchstspan- Kenntnisnahme 
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nungsfreileitung vorgenommenen Ausweisungen von 
Weinanbauflächen, Flächen für die Landwirtschaft, Grün-
flächen, Flächen für Bodendenkmäler sowie Sport-und 
Wasserschutzgebiete bestehen unsererseits keine Be-
denken. 

   Im Spannfeld zwischen den Masten 199 bis 200 soll eine 
Fläche für einen Campingplatz teilweise im Schutzstreifen 
der Leitung ausgewiesen werden. Gegen die Ausweisun-
gen bestehen unsererseits grundsätzlich keine Bedenken. 

Kenntnisnahme 

 noch Amprion  Es muss sichergestellt sein, dass durch mögliche geplan-
te Ausweisungen der Bestand und der Betrieb der Leitung 
nicht gefährdet wird. Ein möglicher Campingplatz im 
Schutzstreifen der Höchstspannungsfreileitung muss mit 
der Amprion GmbH im Detail abgestimmt werden. 

Sollte die Fläche in den Entwurf übernommen werden, so 
wird bei einer Umsetzung ein Bebauungsplanverfahren 
erforderlich werden, in dessen Rahmen eine nähere Ab-
stimmung erfolgen wird. 
 

   Des Weiteren wurde im Rahmen der Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes ein Landschaftsplan für das Ge-
meindegebiet aufgestellt. Bei der Aufstellung des Land-
schaftsplanes bitten wir zu beachten, dass im Schutzstrei-
fenbereich der Höchstspannungsfreileitung mögliche ge-
plante und vorhandene Anpflanzungen eine maximale 
Wuchshöhe einhalten müssen. Entsprechend der Dienst-
barkeiten ist Amprion berechtigt, die Anpflanzungen zu-
rückzuschneiden, wenn diese die DIN VDE-Abstände zu 
den Leiterseilen unterschreiten. Wir weisen darauf hin, 
dass Amprion für zurückgeschnittene Anpflanzungen 
keinen Schadensersatz leisten wird. Dies gilt auch für 
Anpflanzungen im Bereich von Natur- und Landschafts-
schutzgebieten, die im Rahmen des Landschaftsplanes 
neu ausgewiesen werden sollen. 

Sollten im Rahmen des Landschaftsplan-Entwurfes Flä-
chen für Pflanzmaßnahmen vorgesehen werden, so wird 
die Leitungstrasse entsprechend berücksichtigt. 
 

   Sollten Anpflanzungen im Schutzstreifenbereich durchge-
führt werden, so sind diese rechtzeitig vorher mit der 
Amprion GmbH im Detail abzustimmen. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 

   Wir bitten um weitere Beteiligung in diesem Verfahren. Kenntnisnahme 

9.  Netze BW 12.04.2017 Zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2002-2015 
des Gemeindeverwaltungsverbandes Bönnigheim haben 
wir keine grundsätzlichen Bedenken vorzubringen. 

Kenntnisnahme 

   Wir beziehen unsere Antwort auf die Stadt Bönnigheim, 
sowie die Gemeinde Erligheim und die folgenden aufge-
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führten Punkte, für die das Regionalzentrum Ludwigsburg 
und die Netze BW zuständig sind: 

   1. Wohnbauflächen 
a. „Schlossfeld II - Süd'', Bönnigheim 
b. „Schlossfled III'', Bönnigheim 
c. „Nordstadt", Bönnigheim 
d. „Wohnbauerweiterung Hohenstein'', Hohenstein 
e. „Wohnbauerweiterung Hohenstein II", Hohenstein 
f. „Wohnbauerweiterung Hofen'', Hofen 
g. „Aichert II", Erligheim 
h. „Fuchsloch", Erligheim 
i. „Kuhäcker, Habertsau II", Erligheim 

 

   2. Gewerbegebiete 
a. Lauffener Feld IV, Bönnigheim 
b. Lauffener Geld Nord, Bönnigheim 
c. Gewerbefläche Nord, Erligheim 

 

   3. Gemischte Baufläche 
a.  Gemischte Baufläche Nord, Erligheim 

 

 noch Netze BW  1.a) „Schlossfeld II - Süd'', Bönnigheim  
Es befinden sich bereits wenige Mittelspannungs- und 
Niederspannungsanlagen auf diesem Gebiet, für die die 
Netze BW GmbH zuständig sind. Die Koordination bezüg-
lich dieser erfolgt im Zuge von Bebauungsplanverfahren. 
Das örtliche Versorgungsnetz muss den baulichen Ent-
wicklungen angepasst bzw. erweitert werden. Hierfür soll-
te dringend ein Stationsstandort vorgesehen werden so-
wie für die weitere Wohnbebauung Niederspannungska-
bel verlegt werden, um die Bewohner mit Energie versor-
gen zu können. Detailangaben hierüber können jedoch 
erst im Zuge des jeweiligen Bebauungsplanverfahrens 
gemacht werden. 

 
Für diese Fläche wurde mittlerweile ein Bebauungsplan 
aufgestellt. Netze BW wurde hier am Verfahren beteiligt.  
Der Bebauungsplan ist mittlerweile rechtskräftig. 

   1b) „Schlossfled III'', Bönnigheim 
Es befindet sich eine Mittelspannungsfreileitung auf die-
sem Gelände, für die die Netze BW GmbH zuständig ist. 
Die Koordination bezüglich dieser erfolgt im Zuge von 
Bebauungsplanverfahren. 
Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-

 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 
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gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte ein Stationsstandort 
vorgesehen werden. Detailangaben hierüber können je-
doch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungsplanverfah-
rens gemacht werden. 

   1c) „Nordstadt", Bönnigheim 
Am Rande dieses Gebietes sind Kabel und Freileitungen 
der Mittel- und Niederspannung und Straßenbeleuchtung 
verlegt, für die die Netze BW GmbH zuständig sind. Die 
Koordination bezüglich dieser erfolgt im Zuge von Bebau-
ungsplanverfahren. 
Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-
gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte ein Stationsstandort 
vorgesehen werden. Detailangaben hierüber können je-
doch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungsplanverfah-
rens gemacht werden. 

 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 

 noch Netze BW  1d) „Wohnbauerweiterung Hohenstein'', Hohenstein 
Auf diesem Gebiet sind Mittelspannungs-, Niederspan-
nungs- und Straßenbeleuchtungskabel verlegt, für die die 
Netze BW GmbH zuständig sind. Weiterhin sind hier 
Ortsnetz- und kundeneigene Stationen betroffen. Die Ko-
ordination bezüglich der Betriebsmittel erfolgt im Zuge von 
Bebauungsplanverfahren. Derzeit sind in diesem Bereich 
keine wesentlichen Änderungen bzw. Planungen vorhan-
den. Das örtliche Versorgungsnetz muss den baulichen 
Entwicklungen angepasst bzw. erweitert werden. Hierfür 
sollte ggf. ein Stationsstandort vorgesehen werden. De-
tailangaben hierüber können jedoch erst im Zuge des 
jeweiligen Bebauungsplanverfahrens gemacht werden. 

 
Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 

   1e) „Wohnbauerweiterung Hohenstein II", Hohenstein 
Am Rande dieses Gebietes sind Kabel der Mittel- und 
Niederspannung und Straßenbeleuchtung verlegt, für die 
die Netze BW GmbH zuständig sind. Weiterhin ist eine 
kundeneigene Station betroffen. Die Koordination bezüg-
lich der Betriebsmittel erfolgt im Zuge von Bebauungs-
planverfahren. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 
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Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-
gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte dringend ein Stati-
onsstandort vorgesehen werden. Detailangaben hierüber 
können jedoch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungs-
planverfahrens gemacht werden. 

 noch Netze BW  1f) „Wohnbauerweiterung Hofen'', Hofen  
2b) Lauffener Geld Nord, Bönnigheim  
Am Rande dieses Gebietes sind Kabel der Mittel- und 
Niederspannung und Straßenbeleuchtung verlegt, für die 
die Netze BW GmbH zuständig sind. Weiterhin ist auf 
dem Gebiet eine Niederspannungsfreileitung vorhanden. 
Die Koordination bezüglich der Betriebsmittel erfolgt im 
Zuge von Bebauungsplanverfahren. Derzeit sind in die-
sem Bereich keine wesentlichen Änderungen bzw. Pla-
nungen vorhanden. Das örtliche Versorgungsnetz muss 
den baulichen Entwicklungen angepasst bzw. erweitert 
werden. Hierfür sollte dringend ein Stationsstandort vor-
gesehen werden. Detailangaben hierüber können jedoch 
erst im Zuge des jeweiligen Bebauungsplanverfahrens 
gemacht werden. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 

   1g) „Aichert II", Erligheim 
2a) Lauffener Feld IV, Bönnigheim 
Am Rande dieses Gebietes sind Kabel der Mittel- und 
Niederspannung und Straßenbeleuchtung verlegt, für die 
die Netze BW GmbH zuständig sind. Die Koordination 
bezüglich der Betriebsmittel erfolgt im Zuge von Bebau-
ungsplanverfahren. 
Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-
gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte dringend ein Stati-
onsstandort vorgesehen werden. Detailangaben hierüber 
können jedoch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungs-
planverfahrens gemacht werden. 

 
Für dieses Gebiet wird derzeit ein Bebauungsplan aufge-
stellt.  
Netzte BW wurde am Verfahren beteiligt.  

   1h) „Fuchsloch", Erligheim 
2c) Gewerbefläche Nord, Erligheim 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
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Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-
gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte ein Stationsstandort 
vorgesehen werden. Detailangaben hierüber können je-
doch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungsplanverfah-
rens gemacht werden. 

halte. 

 noch Netze BW  1i) „Kuhäcker, Habertsau II", Erligheim  
Auf diesem Gebiet befindet sich eine Mittelspannungska-
beltrasse, für die die Netze BW GmbH zuständig ist. Die 
Koordination bezüglich der Betriebsmittel erfolgt im Zuge 
von Bebauungsplanverfahren. 
Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-
gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte dringend ein Stati-
onsstandort vorgesehen werden. Detailangaben hierüber 
können jedoch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungs-
planverfahrens gemacht werden. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 

   3a) Gemischte Baufläche Nord, Erligheim  
Auf diesem Gebiet befindet sich eine Niederspannungs-
kabeltrasse, für die die Netze BW GmbH zuständig ist. 
Die Koordination bezüglich der Betriebsmittel erfolgt im 
Zuge von Bebauungsplanverfahren. 
Derzeit sind in diesem Bereich keine wesentlichen Ände-
rungen bzw. Planungen vorhanden. Das örtliche Versor-
gungsnetz muss den baulichen Entwicklungen angepasst 
bzw. erweitert werden. Hierfür sollte dringend ein Stati-
onsstandort vorgesehen werden. Detailangaben hierüber 
können jedoch erst im Zuge des jeweiligen Bebauungs-
planverfahrens gemacht werden. 

Die Hinweise und Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen und haben keine Auswirkungen auf die Planin-
halte. 

   Zur genaueren Planung unsererseits benötigen wir Plan-
unterlagen in digitaler Form (dwg oder dxf). 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Da es sich um Mittel- und Niedrigspannungsanlagen han-
delt, werden diese nicht im FNP dargestellt. Eine Abstim-
mung hierzu kann erst auf Ebene der Bebauungsplanung 
stattfinden. 
Die Hinweise und Anregungen haben keine Auswirkungen 
auf die Planinhalte. 
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 noch Netze BW  Unsere vorangegangenen Stellungnahmen haben weiter-
hin Gültigkeit. Wir bitten, uns am Flächennutzungsplan-
verfahren weiterhin zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 

10.  Unitymedia 11.04.2017 Vielen Dank für Ihre Informationen.  

   Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände. Kenntnisnahme 

   Eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht geplant.  

   Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende Vor-
gangsnummer an. 

 

11.  Gasversorgung Unter-

land GmbH 

21.04.2017 Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 27.02.2017, 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemein-
deverwaltungsverbandes Bönnigheim mit der Stadt Bön-
nigheim und den Gemeinden Erligheim und Kirchheim am 
Neckar. 

 

   Gegen die Fortschreibung des Flächennutzungsplans gibt 
es von unserer Seite keine Einwände. 

Kenntnisnahme 

   Im Falle einer Ausweisung von Baugebieten in der Ge-
meinde Kirchheim am Neckar, bitten wir um eine weitere 
Beteiligung der Gasversorgung Unterland GmbH an dem 
Verfahren. 

Kenntnisnahme 

12.  Stadtwerke Bietigheim-

Bissingen GmbH 

28.04.2017 Wir sind in Erligheim für die Gasversorgung zuständig. Kenntnisnahme 

   Nicht jedes gekennzeichnete Gebiet kann problemlos an 
die Gasversorgung angeschlossen werden. 
Wir bitten um weitere Informationen sobald der Planent-
wurf steht. 

Kenntnisnahme. 

   Bei Bedarf können sie unser Bestandsplanwerk unter 
leitunqsauskunft@sw-bb.de anfordern. 

 

   Gerne können Sie uns auch Unterlagen an  
info.technik@sw-bb.de übersenden. 

 

   Für Bönnigheim sind wir nicht zuständig. Kenntnisnahme 

   Wir sind in Kirchheim-N für die Wasserversorgung zu-
ständig. 

Kenntnisnahme 

   Nicht jedes gekennzeichnete Gebiet kann problemlos an 
die Wasserversorgung angeschlossen werden. 
Wir bitten um weitere Informationen sobald der Planent-
wurf steht. 

Kenntnisnahme 

   Bei Bedarf können sie das Bestandsplanwerk der Gmd.  



Flächennutzungsplan 2018- 2035 des GVV Bönnigheim  

 

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  

 

 64/78  

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

noch SW BiBi Kirchheim beim Verbandsbauamt Bönnigheim anfordern. 
Gerne können Sie uns auch Unterlagen an  
info.technik@sw-bb.de übersenden. 

   Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.  

13.  AVL Ludwigsburg 21.04.2017 Besten Dank für Ihre Unterrichtung vom 27.02.2017 des 
Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Bönnigheim mit der Stadt Bönnigheim und Ge-
meinde Erligheim und Kirchheim am Neckar.. 

 

   Seitens der AVL gibt es dazu keine Einwände Kenntnisnahme 

14.  Polizeipräsidium Lud-

wigsburg  

24.04.2017 Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat keine Einwände. Kenntnisnahme 

   Das beigefügte Merkblatt Checkliste Städtebauliche Kri-
minalprävention sollte Beachtung finden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
das Merkblatt kann erst auf Ebene Bebauungs- bzw. Er-
schließungsplanung beachtet werden. 
 

   In der weiteren Planung bitte auf dem Laufenden halten Kenntnisnahme 

15.  Deutsche Bahn AG 28.04.2017 Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien als von der DB 
Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersendet 
Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der DB AG 
als Träger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren: 

 

   Die Flst. 674 und 545/4 auf Gemarkung Kirchheim im 
südöstlichen Plangebiet sowie das Flst. 3854 auf Gemar-
kung Kirchheim befinden sich noch im Eigentum der DB 
AG, weshalb diese nicht freigestellt von Bahnbetriebs-
zwecken sind.  

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
Flst. 674 und 3854 werden im Entwurf entsprechend dar-
gestellt.  
 

   Außerdem ist das Flst. 599/4 auf Gemarkung Kirchheim, 
welches 2005 an die Aurelis verkauft wurde, laut unseren 
Unterlagen nicht freigestellt von Bahnbetriebszwecken. 

 

   Daher sollten die o.g. vier Flst. ebenfalls als Bahnanlage 
ausgewiesen werden. 

Die Hinweise und Anregung werden berücksichtigt. 

   Bei den überplanten Flächen handelt es sich teilweise 
auch um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen, die dem 
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsan-
lagen unterliegen demnach dem Genehmigungsvorbehalt 
des EBA (§§ 23 Absatz 1 AEG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 
Absatz 2 Satz 2 BEVVG i.V.m. § 18 AEG). 
Die Überplanung von Bahngrund durch eine andere 

Kenntnisnahme.  
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Fachplanung ist bis zu einer Freistellung der Fläche von 
Bahnflächen durch das EBA unzulässig (BVerwG, Urteil 
vom 12.03.2008, Az. 9 A 3.06). 

16.  Eisenbahn-Bundesamt 20.03.2017 Ihr Schreiben ist am 06.03.2017 beim Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) eingegangen und wird hier unter dem 
o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen für die 
Beteiligung des EBA als Träger öffentlicher Belange. 

 

   Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfest-
stellungsbehörde für die Betriebsanlagen und die 
Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Ei-
senbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher 
Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planun-
gen bzw. Vorhaben die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes 
über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bun-
deseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz — BEVVG) 
berühren. 

Kenntnisnahme 

   Von Seiten des Eisenbahn-Bundesamtes bestehen keine 
Bedenken gegen den Flächennutzungsplan des Gemein-
deverwaltungsverbandes Bönnigheim. 

Kenntnisnahme 

   Ich weise jedoch darauf hin, dass Flächen einer Eisen-
bahn des Bundes nicht überplant werden dürfen. Um 
solche Flächen handelt es sich, wenn 

• Grundstücke von einer Entscheidung gemäß § 18 
AEG erfasst worden sind, 

• das planfestgestellte Vorhaben verwirklicht wor-
den ist, 

• die Grundstücke für Bahnbetriebszwecke tatsäch-
lich in Dienst genommen worden sind. Aus die-
sem Grund sind diese Flächen aufgrund des 
Fachplanungsprivilegs aus § 18 AEG i.V.m. § 38 
BauGB der kommunalen Planungshoheit entzo-
gen, solange sie nicht gemäß § 23 AEG von 
Bahnbetriebszwecken freigestellt worden sind. 

Kenntnisnahme 

   Soweit noch nicht geschehen, beteiligen Sie bitte die 
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Südwest, 
Bahnhofstraße 5, 76137 Karlsruhe. Diese vertritt den Be-
treiber der Eisenbahninfrastruktur, der für die Sicherheit 
der Eisenbahnbetriebsanlagen verantwortlich ist. 

Wurde beteiligt, s. vorangegangene Stellungnahme. 
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   Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

17.  Landes Naturschutzver-

band Baden Württem-

berg  

26.04.2017 Zu den mit Schreiben vom 27.2.2017 übersandten Plan-
unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

 – Arbeitskreis Ludwigs-

burg 

 Wohnbauflächenbedarf 
Es wird ein Flächenbedarf von 6,4 ha errechnet (Bönnig-
heim 5,5 ha, Erligheim - 1,1 ha, Kirchheim 2,0 ha). Dem-
zufolge liegt in Erligheim ein Überangebot von 1,1 ha für 
Wohnbauflächen vor.  

 

   Bei der Berechnung des Flächenbedarfs wird bean-
standet, dass für Bönnigheim eine niedrigere Belegungs-
dichte (2,14 EW/WE) als für Erligheim (2,20 EW/WE) und 
Kirchheim (2,25 EW/WE) angesetzt wird. Auch wenn dies 
dem Istzustand 2014 entspricht, ist es für die weitere 
Entwicklung unlogisch. Sinnvollerweise sollte für Bönnig-
heim und Kirchheim eine höhere Belegungsdichte ange-
setzt werden als für Erligheim. 

Im Rahmen der Ermittlung des Flächenbedarfs wird, wie 
erfolgt, auf die tatsächliche Belegungsdichte zurückgegrif-
fen. Die Anwendung einer fiktiven / gewünschten Bele-
gungsdichte ist nicht vorgesehen. Nichts desto trotz müs-
sen Gemeinden entlang der Entwicklungsachse bzw. zum 
Siedlungsbereich gehörend (Bönnigheim und Kirchheim) 
die im Regionalplan vorgegebenen Werte zur Siedlungs-
dichte einhalten, was als Folge eine dichtere Besiedlung 
hat. 
 

   Gewerbeflächenbedarf 
Nach Abstimmung mit dem Verband Region Stuttgart 
ergibt sich ein geschätzter negativer Flächenbedarf von 
— 1,8 ha (Bönnigheim — 2,7 ha, Erligheim 0,2 ha, Kirch-
heim 0,7 ha). Demzufolge besteht in Bönnigheim ein 
Überangebot von 2,7 ha für Gewerbeflächen. 

 
Die Bedarfsermittlung wurde für den Entwurf nochmals 
grundlegend überarbeitet.  

   Neuausweisung von Wohnbauflächen 
In Anbetracht des tatsächlichen Bedarfs und der ökologi-
schen Bewertung kommen für uns nur folgende Flächen 
in Frage: 

 

   Bönnigheim:  
Schlossfeld II Süd   3,9 ha 
Wohnbauerweiterung Hohenstein 1,3 ha 

Im Rahmen der Auswahl der Flächen zum Entwurf wird 
diese Aussage berücksichtigt, da jedoch keine Begrün-
dung dazu vorliegt, kann die Auswahl nur zur Kenntnis 
genommen werden. 
 

   Erligheim:  
keine 

Kenntnisnahme 

   Kirchheim:  
Hinter den Lüssen II   2,0 ha 

Kenntnisnahme 
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   Die anderen als möglich aufgeführten Wohnbauflächen 
werden abgelehnt. 

Kenntnisnahme 

 noch LNV  Neuausweisung von Gewerbeflächen 
In Anbetracht des geschätzten Bedarfs und der ökologi-
schen Bewertung kommen für uns nur folgende Flächen 
in Frage: 

Hier gelten dieselben Ausführungen, wie zu den Anmer-
kungen „Wohnbauflächen“ 

   Bönnigheim:  
Es besteht keine Notwendigkeit für die Ausweisung neuer 
Gewerbeflächen. 

Kenntnisnahme 

   Erligheim:  
Allenfalls 0,2 ha 

Kenntnisnahme 

   Kirchheim:  
Erweiterung Ehewiesen I 0,7 ha (statt 1,2 ha) 

Kenntnisnahme 

   Die anderen als möglich aufgeführten Gewerbeflächen 
werden abgelehnt. 

Kenntnisnahme 

   Neuausweisung von Sondergebietsflächen  

   Bönnigheim, Hohenstein Institute — Erweiterung 1,9 ha  

   Den diversen Erweiterungsplanungen der Hohenstein-
Institute am Standort Schloss Hohenstein hat der LNV 
nicht zugestimmt. Wir sind der Meinung, dass Erweite-
rungen nicht an das denkmalgeschützte Schloss gebun-
den sind und daher auch an anderen Stellen der Markung 
Bönnigheim realisiert werden können. Gerade aus Grün-
den des Denkmalschutzes sollten weitere artfremde Ge-
bäude an exponierter Lage neben dem Hohensteiner 
Schloss vermieden werden. Das sind wir dem Land-
schaftsbild über dem Neckar schuldig. Damit entfällt eine 
Verlegung der Reitsportanlage. 

An dieser Stelle wird auf die Bebauungsplanverfahren 
sowohl zum Sondergebiet Hohenstein als auch zur Verle-
gung der Reitsportanlage verwiesen. Beide Bebauungs-
pläne sind inzwischen rechtskräftig. 
 

   Bönnigheim, Reitsport (Hofen) 4,1 ha 
Ohne Verlegung der Reitsportanlage in Hohenstein ent-
fällt dieses Sondergebiet. 

 
Für das Gebiet „Sondergebiet Reitsport“ wurde mittlerweile 
ein Bebauungsplan aufgestellt und zur Rechtskraft geführt.  

   Verkehr 
Umgehungsstraßen sind keine Maßnahmen einer nach-
haltigen Verkehrspolitik. Das Ziel einer dauerhaften Ent-
lastung wird meist nicht erreicht, es entsteht zusätzlicher 
Verkehr und es wird schneller gefahren. Der Flächenver-
brauch führt zu Konflikten mit Natur und Landschaft.  

Kenntnisnahme 

 noch LNV  Stattdessen kann eine Entlastung von Ortsdurchfahrten Tempolimits sowie bauliche Maßnahmen können im Rah-
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durch die Entschleunigung des Verkehrs erreicht werden. 
Dazu dienen Tempolimits und entsprechende bauliche 
Maßnahmen. Demzufolge werden Umgehungen von 
Bönnigheim (L 1107 ---> B 27), Erligheim (L 1107) und 
Kirchheim (B 27 ---> L 1107) abgelehnt. 

men des Flächennutzungsplanes nicht geplant bzw. vor-
gesehen werden. 
Die B 27 als Ortsdurchfahrt von Kirchheim ist mit Durch-
gangsverkehr sehr stark belastet. Vor diesem Hintergrund 
wird mit Blick auf den weiterhin steigenden Verkehr eine 
Umgehung angestrebt. In diesem Zusammenhang ist es 
sinnvoll, die Anbindung Bönnigheims und seiner Gewer-
begebiete in diese Planüberlegungen als schlüssiges Ge-
samtkonzept mit einzubeziehen. Auch für die künftige bau-
liche Entwicklung der Gemeinden sollten mögliche Tras-
senführungen frühzeitig beachtet werden. 
 

   Campingplatz 
Die Notwendigkeit eines Campingplatzes wird bezweifelt. 
Wenn überhaupt, können wir uns dafür nur die Fläche bei 
der Stromberg-Kellerei (2,4 ha) oder die Fläche Burgfeld 
(3,7 ha) vorstellen, auf keinen Fall die Fläche Camping-
platz II wegen des damit verbundenen Eingriffs in die freie 
Landschaft. 

Im Rahmen der Auswahl der Flächen zum Entwurf wird 
diese Aussage berücksichtigt, da jedoch keine Begrün-
dung dazu vorliegt, kann die Auswahl nur zur Kenntnis 
genommen werden. 
 

18.  BUND 25.04.2017 Der Vorentwurf des Flächenentwicklungsplanes beinhaltet 
noch nicht alle Punkte. Diese sollen im weiteren Verfah-
ren noch abgehandelt werden. Daher kann die Stellung-
nahme des BUND-Kreisverbandes, vertreten durch den 
BUND-Bezirksverband Stromberg-Neckartal, nur als vor-
läufige, nicht abschließende Bewertung des Flächennut-
zungsplanes, angesehen werden. Wir bitten Sie, den 
BUND weiterhin in dem Verfahren zu beteiligen. 

Kenntnisnahme 
 

   Zu dem Flächennutzungsplan folgende Anregungen und 
Bedenken:  

 

   Im Textteil zur Begründung des Flächennutzungsplanes 
wird in Ziffer 6 
„Einordnung des Plangebietes in den Regionalentwick-
lung" die Aussage getroffen, dass die Stadt Bönnigheim 
gemäß den weiteren Ausformungen des Landesentwick-
lungsplanes 2002 im Regionalplan an der Entwicklungs-
achse Stuttgart — Ludwigsburg / Kornwestheim — Bietig-
heim-Bissingen / Besigheim —Heilbronn liegt. 

 

   Diese Aussage ist unseres Erachtens nicht zutreffend. Die Einordnung der Gemeinden in die regionale Sied-
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Wie auch die Gemeinde Erligheim liegt die Stadt Bönnig-
heim nicht direkt an dieser Entwicklungsachse und somit 
kann auch für Bönnigheim kein Wanderungszugewinn 
einberechnet werden. 

lungsstruktur wird durch den Landesentwicklungsplan 
vorgegeben und im Regionalplan weiter konkretisiert. Dar-
aus regelt der Regionalplan im Weiteren die Vorgaben zur 
Siedlungsentwicklung (Eigenentwick-
lung/Wanderungsgewinn). Diese Einordnungen sind in der 
vorbereitenden Bauleitplanung zu beachten und nicht will-
kürlich veränderbar. 
 

 noch BUND  Die Ermittlung des Flächenbedarfs für Wohnbau- und 
Gewerbeflächen und sonstigen Flächen liegt noch nicht 
vollständig vor. Bereits zum jetzigen Planungsstand ist 
erkennbar, dass der Neubedarf an Erweiterungsflächen 
bei allen 3 Kommunen nicht bedeutend ist. Daher wird 
empfohlen, dass alle Flächen, welche bei der Einschät-
zung zu den Auswirkungen auf Natur und Umwelt, die mit 
der Stufe B oder C bewertet wurden, aus der Fortschrei-
bung des Flächennutzungsplanes herausgenommen wer-
den. 

Bei der Entwurfserstellung wird eine Auswahl der bauli-
chen Entwicklungsflächen getroffen, die im Rahmen des 
rechnerischen Kontingentes liegen wird. 
Bei dieser Auswahl wird auch die Auswirkung auf Natur 
und Umwelt neben anderen Kriterien in die Entscheidungs-
findung mit einbezogen. 
 

   In Erligheim und Bönnigheim soll jeweils eine Fläche für 
einen Campingplatz ausgewiesen werden. Campingplätze 
sind unseres Erachtens nicht für diesen kleinräumigen 
Verwaltungsverband erforderlich. Nach dem derzeitigen 
Trend sind eher Stellplätze für Wohnmobile gefragt. Diese 
Stellplätze müssten jedoch für eine der 3 Kommunen 
ausreichen. 

 

 

 
Bei den Planungen werden voraussichtlich ebenfalls Stell-
plätze für Wohnmobile vorgesehen. 
 

   Bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes werden 
zwar die Anzahl der Ein-und Auspendler aufgelistet. Wel-
che Verkehrsströme (Anzahl der Fahrzeuge, Fahrtrich-
tungen) derzeit und bis 2035 vorhanden bzw. zu erwarten 
sind, vermissen wir in dieser Untersuchung. Derzeit 
herrscht bereits ein sehr großes Verkehrsaufkommen von 
Bönnigheim in Richtung Erligheim — Löchgau. Auch die 
der Verkehrsstrom von Bönnigheim in Richtung Kirchheim 
ist nicht zu unterschätzen. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
im Verfahren wird eine gutachterliche Betrachtung des 
Verkehrs vorgenommen. Dabei wird aufbauend auf die 
bestehenden Verkehrsverhältnisse eine Aussage zu durch 
neue Baugebiete entstehenden Verkehr und dessen Aus-
wirkungen erfolgen. 
 

   Die B27, welche durch Kirchheim verläuft, weist während 
der Hauptverkehrszeiten bereits die Grenzen der Belast-
barkeit auf. 
Durch die Erweiterung von Siedlungsflächen wird sich das 
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Verkehrsaufkommen in den Kommunen des Gemeinde-
verwaltungsverbandes und auch in den daran angrenzen-
den Kommunen bestimmt noch weiter erhöhen. Der 
Druck nach neuen Straßen und Ausbau der bestehenden 
zeichnet sich jetzt schon ab. 

 noch BUND  Die Daten zu der Altersstruktur der Bevölkerung zeigen 
bis 2035 einen deutlichen Zuwachs der älteren Bevölke-
rungsgruppen. Personen über 80 Jahren werden vsl. 
überwiegend in Seniorenwohnanlagen leben. Dies sollte 
bei der Berechnung der Belegungsdichte (EW/WE) ein-
fließen. Der Bedarf an Wohnflächen für die jüngere Be-
völkerung wird sich hingegen verringern, da der Zuwachs 
dieser Bevölkerungsgruppe in diesem Verwaltungsraum 
unter dem Landestrend liegt. Diese Tatsachen werden bei 
der zukünftigen Flächenprognose für die Erweiterung von 
Siedlungsflächen nicht berücksichtigt. 

Zum Entwurf wird die Begründung des (Wohn-) Bauflä-
chenbedarfs ausgeführt. Die angesprochene Altersstruktur 
wird dabei Beachtung finden. 
 

19.  Handwerkskammer Re-

gion Stuttgart 

21.03.2017 Wir begrüßen ausdrücklich, dass im Rahmen dieser Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes auch Flächen für 
die gewerbliche Entwicklung vorgesehen werden. 

Kenntnisnahme 

   Zu den einzelnen Planungen haben wir folgende Anre-
gungen: 

 

   Bönnigheim 
· BÖ IV Wohnbauerweiterung Hohenstein 
Mit Rücksicht auf das angrenzende Gewerbegebiet regen 
wir an, im südlichen Bereich des Plangebietes Mischge-
biet statt Wohngebiet auszuweisen. 

 
Eine Ausweisung als Mischgebiet ist nicht vorgesehen. Im 
Bebauungsplan sind entsprechende Festsetzungen zu 
treffen, um Konflikte zwischen Wohnen und Gewerbe zu 
vermeiden. 

 noch Handwerkskammer  Kirchheim a. N. 
· KI III Wasseräcker I 
Mit Rücksicht auf das südlich befindliche Gewerbegebiet, 
das evtl. künftig erweitert werden könnte, regen wir an, 
das Plangebiet als Mischgebiet anzudenken. 

 
Der Anregung wurde nachgegangen. Die Fläche wurde in 
zwei Teilbereiche aufgegliedert und der südliche Teilbe-
reich als geplante Mischgebietsfläche ausgewiesen.  

20.  Vermögen und Bau BW – 

Amt Ludwigsburg 

08.03.2017 Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwal-
tung), vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg, erhebt keine 
Einwendungen gegen die Fortschreibung des von der 
Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver-
bandes Bönnigheim beschlossenen Flächennutzungs-
plans 2002-2015. 
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   Die landeseigenen Grundstücke im Aufgabengebiet der 
Liegenschaftsverwaltung sind durch die Planung nicht 
betroffen. 

Kenntnisnahme 

21.  Omnibusverkehr Spill-

mann GmbH 

07.03.2017 Vielen Dank für die Informationen zur Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes.  
Aus Sicht des Busverkehrs hätten wir folgende Bemer-
kungen: 

 

   Kapitel 4.2: Die Überschrift „Innerörtlicher Verkehr" ist 
etwas unglücklich gewählt, da bei der Beschreibung der 
Buslinien hauptsächlich die Verbindungen in die jeweili-
gen Nachbargemeinden aufgelistet werden. 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
eine Änderung folgt zum Entwurf 
 

   Kapitel 4.2.1: Bei der Auflistung der Linien für Bönnigheim 
fehlt die Busverbindung nach Bietigheim-Bissingen 

Die Hinweise und Anregungen wurden geprüft: 
eine Änderung folgt zum Entwurf 
 

   Kapitel 4.2.1 und 4.2.2: Die Aussage „Ein Änderungsbe-
darf besteht hier nicht" sollte präzisiert werden, dass dies 
hinsichtlich der Linienverläufe gilt. Was das Fahrplanan-
gebot angeht, haben wir ja durchaus gemeinsame Ambi-
tionen für Verbesserungen, insbesondere was den 15-
Minuten-Takt zwischen Bietigheim und Bönnigheim in der 
Spät-HVZ betrifft. Wobei klar ist, dass es nicht die Aufga-
be eines Flächennutzungsplanes ist, Aussagen zum 
Fahrplanangebot zu treffen. 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

   Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

22.  Gemeinde Cleebronn 15.03.2017 Zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans des GVV 
Bönnigheim nimmt die Gemeinde Cleebronn wie folgt 
Stellung: 

 

   Zur Fortschreibung des Gemeinsamen Flächennutzungs-
plans für den Verwaltungsraum des Gemeindeverwal-
tungsverbands Bönnigheim werden in der mit Schreiben 
vom 27.02.2017 vorgelegten Form keine Anregungen 
oder Bedenken geltend gemacht. 

Kenntnisnahme 

23.  Gemeinde Freudental 17.03.2017 Vielen Dank für die frühzeitige Beteiligung bei der Fort-
schreibung des Flächennutzungs-plans für den GVV Bön-
nigheim. 

 

   Im Verfahren sind aktuell keine Belange der Gemeinde 
Freudental tangiert. Jedoch möchten wir im weiteren Ver-
fahren beteiligt werden. 

Kenntnisnahme 



Flächennutzungsplan 2018- 2035 des GVV Bönnigheim  

 

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB  

 

 72/78  

Nr. Behörde Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

   Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
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Stellungnahmen aus der Bürgerschaft 
 

Nr. Datum Inhalt der Stellungnahmen Behandlung der Anregungen 

1.  13.08.2018 Zu Ihrer email vom 27.06.2018 und dem dort freundlicherweise beige-
fügten (Änderungs) Entwurf eines Bebauungsplans "Seewiesen" wer-
den wir in Kürze für unsere Mandantin Stellung nehmen. 

 

  Im Zusammenhang mit der begleitend durchgeführten vorzeitigen 
Bürgerbeteiligung im Rahmen der Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans 2018 - 2035 des Gemeindeverwaltungsverbandes dürfen 
wir höflichst an das Ergebnis unseres gemeinsamen Gesprächs am 
28.11.2017 auf dem Rathaus in Bönnigheim erinnern. Danach sollte 
die - irreführende - Darstellung eines Teils des Betriebsareals unserer 
Mandantin als Landwirtschaftsfläche berichtigt werden, dies insoweit 
in Anpassung zum Bestandsplan des Landschaftsplan. Offensichtlich 
ist entsprechendes nicht erfolgt, vielmehr wurde die beanstandete 
Fassung des Flächennutzungsplan-Vorentwurfs KMB vom 20.09.2016 
in die frühzeitige Bürgerbeteiligung gegeben. 

Bei dem für die Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB zugänglichen Flächennutzungsplan-Vorentwurf han-
delt es sich um den Stand (September 2016) welcher auch den Trä-
gern öffentlicher Belange zur Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 
vorgelegt wurde.  
Eine Anpassung erfolgt erst zum Entwurf. Die Flächen werden über-
prüft und angepasst. 
 

  Wir gehen insoweit davon aus, dass die entsprechende Berichtigung 
im fortgeführten Verfahren erfolgen wird und wären für eine entspre-
chende schriftliche Bestätigung verbunden. 

Der Öffentlichkeit wird erneut Einsicht in die Entwurfs-Unterlagen zur 
Fortschreibung des FNP im Rahmen der Beteiligung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB gewährt. Eine weitere schriftliche Bestätigung erfolgt 
nicht. 
 

  Entsprechendes müsste auch in Bezug auf die Darstellung der Wohn-
bauerweiterungsfläche "Hohenstein" mit 1,3 ha in nordöstlicher Nach-
barschaft zum Betriebsareal unserer Mandantin gelten. Ein nahezu 
unmittelbares Heranrücken von Wohnbebauung kann - auf der Grund-
lage der Änderungsplanung "Seewiesen" lediglich durch das schmale 
Grundstück FIst.Nr. 340/1 getrennt - von Seiten unserer Mandantin 
selbstverständlich nicht akzeptiert werden. Auch insoweit gehen wir 
von einer entsprechenden Korrektur des Flächennutzungsplan-
Vorentwurf im fortgeführten Verfahren aus. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes Seewiesen wird die Thematik / 
Problematik des nahen Wohngebietes über Lärmuntersuchungen be-
trachtet. Diese befinden sich derzeit in Bearbeitung. Aus den Ergebnis-
sen werden sich voraussichtlich auch Folgerungen für die „Wohnbau-
flächenerweiterung Hohenstein ableiten lassen.“ 
 

  Für Rückfragen stehen wir wie stets gerne zu Ihrer Verfügung.  

2.  21.07.2018 Unter Einhaltung der Abgabefrist lege ich hiermit beim Gemeindever-
waltungsverband Bönnigheim bezüglich der FNP Kirch-
heim/Bönnigheim Einspruch ein. 
Die Begründung werde ich nachreichen. 

 

 11.09.2018 In Bezug auf meine E-Mail vom 20.07.2018, 11.15 h, gebe ich folgen-
de Begründung ab: 
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  1. Die angedachte Erweiterung des Wohngebietes westlich der 
Wielandstraße (Abschnitt Wasseräcker II /2,3 ha) befindet sich im 
Landschaftsschutzgebiet mit angrenzendem Biotopgebiet (Hanglage). 
Der Bereich befindet sich im ehemaligen Verlauf des Neckars und es 
wurde seitens der Fachbehörden des LRA Ludwigsburg immer darauf 
verwiesen, dass dieser Bereich nicht bebaut werden soll. Selbst land-
wirtschaftliche Gebäude wurden in diesem Bereich nur mit größten 
Schwierigkeiten/Auflagen genehmigt. 
Bevor dieser Bereich überbaut wird, sollte die westliche Erweiterung 
der Baugebiete Bachrain bis zur Gemarkungsgrenze nach Hohenstein 
durchgeführt werden. Dieser Eingriff in das Landschaftsbild wäre weit 
geringer. Eine Bebauung bis zur Gemarkungsgrenze wurde 
schon vor Jahren in Besigheim umgesetzt (Wohngebiet Schäuber bis 
zur Gemarkungsgrenze Löchgau). 
Außerdem macht eine Bebauung des Abschnitts Wasseräcker II / 2,3 
ha ohne Einbindung der Hanglage wenig Sinn. Bei einer landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung dieser Fläche zwischen den beiden 
Wohngebieten kommt es unweigerlich zu Streitigkeiten zwischen den 
Bewohnern und den Bewirtschaftern der landwirtschaftlichen Flächen. 

Die Gebietsabgrenzung der Fläche „Wasseräcker II“ wurde nochmals 
überarbeitet. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird hierdurch redu-
ziert.  

  2. In den Geb. Wielandstr. 4 und Wielandstr. 2 befindet sich ein 
landwirtschaftlicher Betrieb. Bei der Erstellung der landwirtschaftlichen 
Halle Wielandstr. 2 vor über 60 Jahren befand sich die Wohnbebau-
ung noch mehr als hundert Meter entfernt. Durch die 
zwischenzeitliche Wohnbebauung bis an das Anwesen, kommt es 
immer wieder zu Missmut der Nachbarschaft, wenn morgens um 
05.00 h, -auch sonntags- die Traktoren angelassen werden. Wenn der 
landwirtschaftliche Betrieb vollends mit Wohngebäuden umbaut 
wird, ist es nicht mehr möglich die Landwirtschaft zu betreiben. Wel-
che Lösung schlägt hier die Gemeinde Kirchheim vor. 

 
 
 
 
 
Das Gebiet hat den Charakter eines Wohngebietes. Daher ist die 
Wohnbau-Erweiterung an dieser Stelle sinnvoll. 
Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die landwirtschaftliche Nut-
zung mittelfristig aufgegeben wird.    

  3. Die aktuellen Zahlen belegen, dass der Landkreis Ludwigs-
burg den höchsten Flächenverbrauch für Bebauungen in Baden-
Württemberg hat. Auch wurden in Kirchheim in den vergangenen Jah-
ren bereits große Baugebiete erschlossen. 
Es stellte sich die Frage, ob es für eine Gemeinde wie Kirchheim Sinn 
macht, auch weiterhin derart große Bauflächen zur Verfügung zu stel-
len. Bereits aus den bestehenden Baugebieten im Bachrain sind die 
daraus gesetzlich auferlegten Kosten wie z.B. Schaffung 
von Kindergartenplätze, Kosten für Schulen u.a. derart hoch, dass ich 

Bei dem Flächennutzungsplan handelt es sich um die „unverbindliche 
Bauleitplanung“. Die bauliche Entwicklung soll hierdurch vorbereitet 
werden. 
Im Flächennutzungsplan wird lediglich aufgezeigt, an welche Stelle die 
Ausweisung weiterer Bauflächen möglich wäre. Ob und wann es hier 
zu Ausweisung von Wohnbauflächen kommt kann zu diesem Zeitpunkt 
nicht abgesehen werden. Bei der Ausweisung neuer Baugebiete wer-
den die Folgekosten für die Gemeinde berücksichtigt.  
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mir nicht vorstellen kann, wie die vergleichsweise hochverschuldete 
Gemeinde Kirchheim dies leisten soll. Es macht wenig Sinn, neue 
Baugebiete zu erschließen, um kurzfristig durch Verkäufe von 
zugewiesenem Bauland aufgrund des Flächenabzuges (40 - 50 %) an 
Geld zu kommen. 
Denn auch aus diesen Flächen werden gesetzlich auferlegte Kosten 
auf die Gemeinde Kirchheim zukommen -Hamsterrad-. 

  Bei den in den vergangenen Jahren erschlossenen Baugebieten im 
Bachrain erfolgte überwiegend ein Zuzug von außerhalb von Kirch-
heim. Es stellt sich die Frage, ob dies weiterhin so gewollt ist oder ob 
man Baugebiete für die Nachkömmlinge der jetzigen Bewohner 
von Kirchheim bereitstellt. Unter diesem Gesichtspunkt müssen dann 
derart große Flächen fiir die Wohnbebauung nicht bereit gestellt wer-
den und es kann zumindest auf den Abschnitt Wasseracker II / 2,3 ha 
verzichtet werden. 

Bei Kirchheim handelt es sich um eine Gemeinde mit Wanderungsge-
winn. Ein Bevölkerungswachstum durch den Zuzug von außen ist 
demnach zu berücksichtigen.  

  4. Die im FNP eingezeichnete Umgehungsstraße bringt mit Sicherheit 
keine Entlastung für die Bewohner von Kirchheim. Das Gegenteil ist 
der Fall, da die Verkehrsflüsse geteilt werden. Der Verkehr Lauffen -
Walheim findet weiterhin auf der jetzigen B 27 statt und der 
Verkehr BAB-Zubringer - Hohenstein belastet zudem die Bewohner 
der angrenzenden Wohngebiete Wasseracker/Bachrain - zumal 
überwiegend Westwind herrscht . Einen Tunnelbau in Richtung Ewig-
keitssträßle (Bönnigheim - Lauffen) wird es aufgrund der Kosten 
mit Sicherheit nicht geben. 
Außerdem ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass an dieser Vari-
ante von der Gemeinde Kirchheim festgehalten wird, da diese Varian-
te bereits von ca. 16 Jahren durch die Regionalverkehrsplanung mit 
der Begründung abgelehnt wurde, dass diese Umgehungsstraße 
keine Entlastung/Lösung für den Verkehr nach Stuttgart ist und ein 
Gesamtkonzept erarbeitet werden muss, wie der Verkehr auch aus 
dem Zabergäu nach Stuttgart geleitet wird. 
Es kann hier als Lösung nur eine überörtliche Umgehungsstraße ge-
ben. 

 
 
 
Bei der Darstellung der Umgehungsstraße handelt es sich lediglich um 
eine nachrichtliche Übernahme ohne rechtliche Bindung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Für mich persönlich wäre auch vorstellbar eine Straßenführung zwi-
schen Neckar und Bahnlinie, allerdings 'überdeckelt' und mit Tunnel 
nach Lauffen. Dann müssten aber heute schon die Weichen dahinge-
hend gestellt werden, dass Flächenankäufe für Auffahrten zur 
Neckarbrücke wie z.B. Cronimet vorgenommen werden. 
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Wenn gewollt, wäre auch eine solche Variante bautechnisch machbar. 

  Ich hoffe auf die Vernunft der Entscheidungsträger.  

3.  20.07.2018 Zur Fristwahrung im Hinblick auf die weiteren Verfahrensschritte zur 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans teilen wir Ihnen heute mit, 
dass wir noch Gesprächsbedarf bzw. Anregungen zu folgenden The-
men haben, weshalb wir Sie zeitnah um einen gemeinsamen Bespre-
chungstermin bitten: 

 

  Sicherung des Bestandschutzes für die Hofstelle Hofener Straße 52 - 
Abgrenzung Baugebiet Eilingsrain/Albert-Einstein-Straße 

Die Fläche wurde in die FNP Fortschreibung aufgenommen. 

  Für einen Terminvorschlag Ihrerseits wären wir sehr dankbar.  

  Bitte bestätigen Sie uns kurz den Erhalt dieser Nachricht.  

4.  04.07.2018 Wir haben Einsicht genommen in den genannten Vorentwurf. 
Dabei haben wir zur Kenntnis genommen, dass die im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan enthaltene Mischgebietsfläche ( dort „Nordstadt" 
genannt) nicht mehr im künftigen Plan enthalten sein soll. 

 

  Gleichzeitig ist in der Begründung zum Vorentwurf auf Seite 64 diese 
Mischgebietsfläche im zeichnerischen Teil noch so vorhanden. Dies 
scheint evtl. eine etwas widersprüchliche Darstellung zu sein. 
Die Änderung dieser Planung können wir in keiner Weise nachvollzie-
hen. 

Es soll eine neue Wohnbaufläche „Nordstadt“ ausgewiesen werden. 
Von einer Fläche „Nordstadt“ im rechtsgültigen FNP ist nichts bekannt. 
Die Bestandsflächen wurden lediglich in ihrer Flächenzuordnung 
(Mischbaufläche/Wohnbaufläche) den tatsächlichen Gegebenheiten 
angepasst.  

  Gründe dafür:  

  • Die bisherige Planung war eine logische Weiterentwicklung zwi-
schen nördlicher Burgstr., der Nordstr., dem Gebiet westlich der 
Meimsheimer Str. und der Rosenstr., zumal dieses Gebiet in Nor-
den von der Firma Biedermann begrenzt wird. 

 

  • Es handelt sich um eine folgerichtige Schließung einer ortskern-
nahen Baulücke, die richtigerweise auch von der Region gebilligt 
worden ist. Diese Billigung kann man doch eigentlich nicht so ein-
fach ignorieren. 

 

  • Es liegt insbesondere hier eine absolute Nähe zur Stadtmitte vor. 
Diese wäre doch einer Lage weit draußen immer vorzuziehen. 

 

  • Lärmschutzeinrichtungen wären hier auch keine zu treffen im 
Gegensatz zur Planung an der Kreisstraße nach Cleebronn mit ih-
rer Verkehrbelastung besonders im Sommer (Tripsdrill!). Lärmbe-
lästigung durch die Firma Biedermann kann man, aus Erfahrung, 
vernachlässigen. 

 

  • Hier würden auch keine hochwertigen Ackerböden versiegelt, wie Die Böden sind auf beiden Standorten sehr hochwertig.  
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es auch in der Begründung des Vorentwurfes (S. 64) als bedenk-
lich eingestuft wird. 

  • Für die die Abwasserentsorgung wäre dieses Gebiet in Zuge ei-
nes Trennsystems, das ja heutzutage angestrebt wird, wegen des 
Baches sehr geeignet. 

 

  • In Zuge der Wasserversorgung könnte sogar eine Ringleitung 
zwischen Meimsheimer Str. und Burgstr. für eine weitere Siche-
rung der Versorgung angedacht werden. 

 

  • Immer wieder werden wir - meist von Einheimischen - angespro-
chen, ob man denn hier eine Wohnbebauung (insbesondere auf 
Fist. 4185, das de facto als Baulücke gesehen wird) errichten 
könne. Unsere Antwort war bisher: im Laufe der Zeit wohl schon. 
Es scheint also schon Interesse und Nachfrage zu bestehen. 
Nach unserer Kenntnis sind auch schon Bürger bei der Stadtver-
waltung in Sachen einer Bebauungsmöglichkeit vorstellig gewor-
den. 

 

  Aus diesen allen Gründen wollen wir eindringlich anregen, die bisheri-
ge Planung weiter zu verfolgen und zu einem gegebenen Zeitpunkt 
umzusetzen. 

 

  Wir bitten um einen Besprechungstermin in dieser Sache mit dem 
Bürgermeister der Stadt Bönnigheim. Bitte machen Sie einen Vor-
schlag (möglichst nachmittags). 

 

  Zur Vollständigkeit: es handelt sich neben FIst. 4185 auch um Fist. 
3007. 

 

 24.08.2018 Am 4.7.2018 haben wir fristgemäß zum genannten Vorentwurf unsere 
Anregungen dem Verwaltungsverband dargelegt. Unser Schreiben 
legen wir in Kopie bei. 

 

  Dabei hatten wir auch um einen Besprechungstermin mit Ihnen in 
dieser Angelegenheit gebeten. 

 

  Leider haben wir seither nichts mehr gehört und auch noch keinen 
Terminvorschlag erhalten. Deshalb wenden wir uns heute an Sie per-
sönlich in dieser Sache. 

 

5.  15.12.2017 Im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 
Kirchheim hätte ich Interesse, folgendes Grundstück mit hinzubezie-
hen: 
Gewann Laiern, Parz. Nr. : 1831, Fläche: 22,75 Ar. 

 
 
 
Die Fläche wird in die Fortschreibung aufgenommen. 

  Da sich das Grundstück in Hanglage befindet, wäre es auch denkbar, 
nur die untere Hälfte mit einzubeziehen, welche sich auch relativ güns-
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tig erschließen ließe. 

6.  17.07.2018 Bei Ansicht der Unterlagen zur Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans habe ich festgestellt, dass für den Stadtteil Hofen nur ein Teil 
des Gebiets „Traminer" als Erweiterung vorgesehen ist. 

 

  Als Anregung schlage ich vor, das Gebiet bis zum „Alter Postweg" zu 
erweitern. Dadurch wären zur Erweiterung der Wohnbebauung im 
Stadtteil Hofen für die Zukunft bessere und flexiblere Möglichkeiten 
gegeben. Zudem würde diese Ausdehnung auch den Planungen ent-
sprechen, die Mai 1982 im Rahmen eines „Gestaltungsplan Traminer" 
erstellt wurden. 

 
 
 
Im weiteren Verfahren hat eine Neuabgrenzung des Gebietes stattge-
funden.   

  Eine Kopie dieses Gestaltungsplan habe ich diesem Schreiben beige-
fügt. 

 

  Mein Grundstück betrifft Flurst. Nr. 1555/1556  

  

 

 

 
 


